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Illthilt : Je Einige Worte über den Bericht der außerordentlichenAbtheilung der Kommission für Erörterung der Gewerbs- und Arbeitsverhält-
nisse in Dresden. Die Gewerberäthe,Handelskammern und Gewerbegerichte betreffend. Von Dr. Heinrich Meißner. — An die
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fchnitt.) — Allgemeiner Anzeiger.
usterung Ursache des Zersplatzens von Dampfkefseln. (Mit einem Holz-

-1·Einige Worte über den Bericht
der außerordentlichenJsAbtheilungder Kommissionfür Erörterung der Gewerb-s- und

- eIIislxneiteiiierhiiltnifsein Zilresdein
Die Gewerbe-räche, Handelsfirmen-ern und Gewerbegeriehte betreffend st)

' "

Von

Dr. Heinrich Meißner.

Die außerordentlicheAbtheilung der Kommission für Erörte-
rung der Gewerbs- und Arbeitsverhältnissehat vor wenigen Wochen
ihrenBerichtüberGewerberäthe,Handelsfammern und Gewerbe-

veroffentlicht.Es habendarin meine, theils in gedruckten
i

riefen, theils in schriftlicherEingabe an die gedachte Kommis-
son AusgesprochenencAnsichtenüber die vorgenannten Institute eine
so wohlwollendeBeruckfichtigunggefunden, daß ich mich bektchkigk
glaubeubefrdie Vorschlage des Berichtes und deren Motive-.so-
wie «uberediegegenmeine Entwürfegemachten Einwendungen meine

Zlnstchtruckzuaußermum für die bevorstehendeBerathung der ge-

ExttivnätenKommissionnoch diesen und jenen Zweifel der besondern

FixsgogletEmpifgehlew« r e
·-kage, weiche sich die Abiheiiung betreffs des

iüiigljkcknäzztsnlchktsstellte, war diejenige, ob die zu schilssmdebe-
e atung und Rechtspflegefür Handel wie für Gewerbe

zu trennenseit-N oder nicht. Der Bericht äußert, ich habe die

Verbindungder Verwaltungund der Rechtspflege gewollt ZU-
nachst wird aber zU sagen sein, was man unter Verwaltng Vik-

q-

wir
sk)

gergeehrteHerr HEFT-getwird uns gewiß entschuldigen, wenn

ei
«

zur . erstandigung un
,

u arung vonetwaigenMisverständnissennige Randbemerkuiigenseinem Aufsatze beifugen» Das Richtige Und
ahre zu finden ist so ihm wie uns eine ernste und wichtige Sache, —

stehenngIeißnerhat in seiner Krititdie Gesichtspunktedes in Rede

dessen gan eeklchtsangegeben, daher wirUingang nehmenkonnten Von

der MondsEsewffentlichungund nur die Endvorschlage mit Auslassung

nähereEinsichtr.
4 d. J.) inunsereSpalten aufnahinen.»Wer inzwischen

zithng der denBericht wunscht, der kann sichdieselbe durch Ve-

und A«rbetts,;;rhältlåeiisk:n,gender Kommission zur Erorterung der Gewerbs-
-· «

, ,
- - ,

über LeipzigVerschaffemm
Dresden (Expedtzion der Leipziger Zeitung)

I

stehe. Die Abtheilung versteht darunter einmal diejenigeThåtigkeit,
deren Aufgabe es ist, der Regierung und der Gesetzgebungin ih-
ren Maaßregelnund Bestimmungenzum Schutze und Heile des

Handels und des Gewerbrs berathend zur Seite zu stehen und des-

fallfige Wünscheihrer Auftraggeber an die Regierung zu bringen,
wol auch für den Betrieb, die Verbesserungund Hebung des Han-
dels und Gewerbes in ihrem Bezirkeund innerhalb gewisserSchran-
ken durch selbstständigeBeschlußfassungBestimmungen zu treffen;
dann aber versteht sie darunter auch die Ausübung der Gewerbe-

polizei (S. 9 sub 2) und diejenigeThåtigkeit,welche die Siche-
rung rechtlicherZuständezum Zwecke hat, als Cinregistrirungvon

Fabrirzeichen, Mustern und Firmen, Aufsicht über AtbeitsbücherUnd
Ateliers u. s. w. (S. 16). Trennt man nun den Begriff der

Verwaltung in vorgedachte Theile, so habe ich den erstern, nur.

was das Gewerbe anlangt, insoweit mit den Gewerbegerichtenver-

bunden wissen wollen, als man eine geregelte Vertretung desselben
schon im KönigreicheSachsen, als einem Staate geringern Um-

fanges, und unerwartet einer Vereinigungganz Deutschlands zum
Zwecke solcher Vertretung durchführenwollte. Ich hielt Unscm
Staat für groß genug, selbstständigmit Gewerbegerichtenhervor-

zutreten, eine Separatvertretung der gewerblichenInteressen der ein-

zelnen Theile des Staates aber der Regierung gegenüber-UND zwar
nicht als ein Ergebniß rein freiwilligenZufammentretens der In
teressenten,hielt ich für eine Last, welche die KkåffeUnsekes Staa-
tes überwiege,ohne eine dringende NothwendigkekkzUV Rechtferti-
gung oder bedeutenden Nutzen als Folge zu. schm- Riekh ich da-

her, was den Handel angeht, es bei den bisherigenfreiwilligen
Vereinigungenzu lassen, welche von der RigIEkUNgWöglichstge-.
fordert und berücksichtigtwerden«-könnten-so empfahl ich eine Ver-

tretung lokaler Interessen des""-Geiverbes- wenn man eine desfallsige
VereinigungDeutschlands nicht erwarten wollte, den Geiverbege-
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stor-

richten,welche man begründenmöchte,mit zu übertragen.Hatte
dieser Vorschlag seine Einfachheit für sich, so mag ihn auch nicht
mit Recht der Vorwurf treffen, daß dem Arbeiterdie Theilnahme
an solchen Berathungen zu viel Zeit koste, oder daß die gleiche
Vertretung des Arbeiters mit dem Arbeitgeberin solchem Institute
weniger nothwendig, vielleicht weniger wünschenswerthsei als in

dem Gerichte 16). Denn es sollten die Gewerbegerichtein
dieser Funkzion nur über lokale Bedürfnisseund Wünsche,sqwie
Gegenständedes innern Geweerbebetriebesberathen, in Betreff deren

sie gar wol kompetent sein wurden. Auch hat die Abtheilung selbst
für die Gewerberäthediese gleiche Vertretung des Arbeiters beliebt

(S. 2, 22).
.

Sind dies noch jetzt meine Ansichten, so habe ich mich dage-
gen in meiner Eingabe an die Kommission-, welche die Organisa-
zion einer Vertretung des Handels und Gewerbes durch ganz

Deutschland versucht hat, entschieden für Trennung dieser Bekr-

waltung von der Rechtspflege ausgesprochen-. Die andere Thätig-
keit aber, welche der Bericht auch als Verwaltung bezeichnet und

welche theils eine Polizeigewalt, theils eine freiwillige Gerichtsbar-
keit, theils eine Administrativjustiz einschließt,scheint mir allerdings
am richtigsten den Gewerbegerichten übergebenzu werden. Der

Bericht weicht auch hiervon nur in Bezug auf einige Funkzionen
ab, welche er besonderen Genossenschaftenüberlassenwissen will,
und bezüglichder Gewerbepolizei,welche den Gewerberäthen,min-

destens in der höhernInstanz anheimfallen soll.
:

« Setzen wir nun die erste Frage als dahin entschieden,daß die

Verwaltung, oder um deutlicher zu sein, die Vertretung des Han-
dels und des Gewerbes von der Rechtspflegezu trennen, so bleiben

die beiden anderen Fragen: l) wies ist die Vertretung, 2) wie die

Rechtspflege einzurichten? Jn Bezug auf meine hierübergegebenen
Antworten muß ich vorausschicken, daß ich in allen meinen Vor-

schlägenden Grundsatz festgehaltenhabe, daß man bei Einrichtung
eines Institutes nach bestehenden Mustern nicht zwar blind nach-
ahmen, aber auch Veränderungenbewährt befundener Be-

stimmungen nur da treffen müsse, wo andere Verhältnissesolche
verlangen, oder, bei gleichenVerhältnissen,wenn man sich mit Ge-

wißheit sagt, daß man noch etwas Besseres gefunden habe.
Was nun die Organisazion der Vertretung des Handels und

des Gewerbes anlangt, so hat sich die Abtheilung zuförderstüber
die Hauptprinzipien ausgesprochen.

In diesen stimme ich dem Berichte vollkommen bei, wenn er

den vertretenden Organen nur einen berathenden, nicht einen unbe-

dingt maaßgebendenAusspruch ihrer Wünscheund Ansichten der

Regierung und Gesetzgebunggegenübereinräumt. Das höchste
Recht, welches die beiden gesetzgebendenGewalten im konstituzionel-
len Staate einem dritten Körperüberlassenkönnen,ist dasjenige,
übe-r alle wichtigen denselben angehenden Interessen vor der- Her-
auslassung bezüglicherBestimmungenbefragt zu werden. Selbst
dieses aber wird nur als Regel beobachtet werden können und

schnell sich hier und da nöthig machende Maaßnahmenwerden

hiervon Ausnahmen rechtfertigen
Eben so theile ich die Ansicht, daß das Interesse unseres

Staates an Handel, Gewerbe und Ackerbau wichtig genug ist, um

dafür ein besonderes Ministerium oder doch Ministerialdepartement
zu erheischen. Es steht auch damit mein Wunsch, Handels- und

Gewerbekammern nur erst als über ganz Deutschland sich verbrei-
ten-de Einrichtungenorganisirt, und für jeden desfalls zu bildenden

Bezirk mindestens einen, von der betreffenden Einzelregierungoder

dm M solchen Bezirk zusammenfallenden mehren Einzelregierungen
bestellten, ab« aUch der Gesammtadministrazion für Handel und

Gewerbe in Deutschland untergeordneten Beamten eingesetztzu se-
hen, keineswegs im WidersprücheKönnte solcher Beamter über-

haupt erst nach Einführungder von mir gewünschtenallgemein-
deukschm Handels- und Gewerbevertretunggedacht werden, für
welchen Fall der Bericht doch acvchauf jede politische Grenze be-

züglichder BezirkseintheilungRucksichtgenommen wissen will, so
kann es, was das KönigreicheSachsenanlangt, keinem Zweifel un-

terworfen sein, daß dessenGroße und Wichtigkeit in kommerzieller
und industrieller Hinsicht bedeutend geenugist, um jedenfalls einen,
wol vielleichtauch zwei bis drei selbststandigeHandels- und Gewerbs-

bezirke zu bilden und daß demnach aUch Uns« Staat, da mein

Plan für jeden Bezirk mindestens einen Regierungsbeamten
für diese Interessen fordert, ein besonderes Regierungsdepartement
sür Handel und Gewerbe haben würde. Rücksichtlichmancher
Staaten Deutschlands dagegen, welche gar zu geringen Umfanges
sind oder deren Lage allzu enge Verzweigungenmit anderen Staa-
ten bildet, dürftenbei allgemeiner Organisazion solcher Vertretung
und Bildung der möglichstabzurundenden Bezirke die politischen
Grenzen nicht überall genau beobachtet werden können. Jst aber
auch überhauptfür Handel und Gewerbe eine«möglichsteinheitliche
Gesetzgebungund Administrazion für ganz Deutschland, und des-
halb darauf nur eine möglichstsekundäreEinwirkungder Einzel-
regierungen als solcher zu wünschen,so darf man wol jedenfalls,
wie sich auch DeutschlandsVerhältnissegestaltenWerden- erwarten,
daß mindestens die kleinen Staaten für alle Gesetzgebungund Ad-
ministrazion sich mehr und mehr vereinigen und diese dadurch ver-

einfachen werden. Denn nur in dieser Vielfältigkeit,dadurch aber
Kleinlichkeit und Kostspieligkeitliegt das Unerträglicheder Klein-
staaterei, nicht in dem Bewußtsein verschiedener Souveränitäten
oder in den Kosten einiger Höfe, deren Unmäßigkeihwo sie vor-

gekommen, beschränktwerden kann. Der Bericht hält zwar meine
Organisazionsvorschlägebezüglicheiner Vertretung des Handels und
Gewerbes für sehr zusammengesetzt, wenn aber die Abtheilunger-

wägt,daß sie eben für ganz Deutschland berechnet waren, so wird
sie mir zugestehenmüssen,daß die davon das KönigreichSachsen
treffenden Theile bei weiten einfacher an Personenbedarf sowol als
an von diesen zu bildenden Vereinigungensein würden,als die von

ihr für Sachsen allein vorgeschlagenenInstituzionen, für welche ich
immer noch fürchte,daß man die hinreichendeZahl geeigneterPer-
sonen schwer finden wird-

Wenn sich endlich der Bericht gegen die Besetzung des Ge-
werbe- und Handelsministeriums mit aktiven Gewerbs- und Han-

xdelsleuten, sowie gegen die Bildung eines besonderen aus Arbeitern
konstituirten Arbeiterministeriums ausspricht, sO bin ich damit um

fo mehr einverstanden, als ich nicht nur, wie die Abtheilung, der
Regierung eine freie, selbstständigeAusübungihrer Befugnissezu-
getheilt, sondern ebensoauf der andern Seite die Vertretung des

Handels und Gewerbes der Regierung gegenüberganz frei und in

ihren Funkzionen von der Regierung ungehemmt"und unbelauscht
wissen will. In der Regierung muß jedes Separatinteresse, in der

Vertretung der Separatinteressen jeder Regierungseinflußwegfallen.
Andernfalls steht jene nicht über den Parteien, gibt diese in ihrem
Ausspruche nicht den leidenschaftslosen Ausdruck der Wünschean

die Regierung, in ihren Beschlüssennicht«das Resultat freier Er-

wägung.
Ferner füge ich mich auch der Ansicht der Abtheilung, daß

eine ständischeVertretung des Handels, Gewerbes und Ackerbaues
nicht möglichsei. Wünschenswerthan und für sich erscheint sie
mir noch jetzt und dies hat mich in meiner Eingabe an die Kom-

mission die Unthunlichkeit bei den Anforderungen unserereZeitan

eine Volksvertretung übersehenlassen. Das reine Repkasevtativs
system duldet solche ständischeVertretung nicht UND Man dan hoffen-
daß deren Wegfall keinen Nachtheii bringen WEBE-Wam außerder

Regierung geregelte Organe für Wahrung dir Jakeressendes Han-
dels, Gewerbes und Ackerbaues bestehen- deren Gutachten den Ab-

geordneten genügendesLicht über die Bedürfnisseund WünscheM

Interessenten geben werden.

Die letzte Prinzipfrage endlich, welche der Bericht aufsttllh ist
die, ob die Einrichtung von Handels- und GewerbekamnjekWWO

sie einmal geschieht,sowie (was hier mit Beantwortung finden soll)
Von Handels- und GewerbegerichtengleichmäßigdUFchdas ganze
Land- Vdak UUV an besonderes Verlangen der Betheiligten erfolgen
solle. Der Bericht hat sich allenthalbm für die Rothwendigkeit
gleichmäßigerEinrichung und damit gegen das fkmlzossschePrinzip
entschieden. Ich thei seine Ansicht, was Handels- und Gewerbe-
kammern anlangt un edingt, weil hier die Regierung- Welche
solche Vertretungok. anisirt, die Stimmen des gesammtm Landes

zu hörenwünschenmuß und »das Unvertretensein eines Vezirkes,
wegen Mangel des Verlangens Nach solchen Institutionen- Nicht
nur diesem Bezirke selbst Nachtheil bringt, sondern durch das Zer-

reißen der Vollständigkeitder Vertretung des ganzen Landes auch
dem ganzen Lande Schaden thut. Was dagegen Handels- UND



111

Gewerbegerichteangeht, so läßt sich wohlfragen, ob man nicht
den Anfang am besten mit dem sranzosischenPrinzipe machen
würde. Es will ja dieses die Einrichtung dieser Gerichte nicht
blos auf den Wunsch der Betheiligten, sondern auch auf das Er-

messen der Regierung. Wenn also diese Gerichte, deren jedes in

seinem hauptsächlichenWirkungskreiseselbstständigdasteht und deren

Funkzionen- soweit sie eine allgemeine Verbreitung erfordern, als

rücksichtlichder Sicherung des Eigenthums an Fabrikzeichen und

Mustekn- kücksichtlichder Arbeitsbücheru. s. w., allenfalls auch
den gkwöhnlichenGerichten übertragenwerden könnten,zunächstnur

da eingelichtetwürden,wo sie entweder die Betheiligten wünschten,
oder wo sie der Regierung nothwendig erschienen, so würde man

dem Uebelstandeentgehen, diesem und jenem Ort-eine Ausnahme-
gekicht aufzudrängen,welches selbst, wie die damit verbundene Un-

beqUetnlichkeitseineAngehörigengar nicht wollen und zu dessen

Zusammenstellungdann auch die geeigneten Personen schwer werden«
zU finden sein. Demungeachtet glaube ich nach den in der neuern

Zeit eingetretenenVerhältnissen,welche nicht einen Anfang mit der

Cinricl)tungder Gewerbegerichte nur für die Fabrikgewerbegestattet,
Wie ich solchen früherfür rathsam gehalten habe, einer gleichmaßi-
gen Einrichtung der Gewerbegerichte durch das ganze Land bei-

stimmen zu müssen. Gewerbetrieb, mindestens handwerksmäßigen-
gibt es namentlich in unserm Staate überall in so reichemMaaße,
daß,wenn man einmal Sondergerichte für«ihn haben will, es deren

in allen Theilen des Landes bedarf.
Mit Einrichtung der Handelsgerichte dagegen, wenn maneih-

nen nicht einen ganz andern und (wie vielleicht nicht zweckmaßig
sein möchte)viel weitern Wirkungskreis anweisen will, als dies

bisher üblich gewesen, dürfte man doch wol sparsamer sein müssen,
um nicht Gerichte wider das Bedürfnißund dann nothwendig auch
ohne befähigteRichter einzusetzen.

Ehe ich nun von diesen Prinzipfragen zu der Betrachtungder

Art und Weise übergehe,wie der Bericht Handels- uud Gewerbe-
kammern eingerichtet wissen will, bleibt noch Weniges über einige
in dem Berichte S. 9 gedachte Verwaltungsgegenständeund den

für sie vorgeschlagenen Verwaltungsmodus zu sagen.
So wünschenswerthes erscheint, den Gewerbegenossen die

Verwaltung eigener Angelegenheitenmöglichstselbstständigzu über-

lassen, wie der Bericht an bezeichneterStelle ausspricht uud so
wenig ich daher im Voraus die Konkurrenz der Behördenbei den-

selben außer in der Rekursinstanz, wo solche nöthig, zugestehen
möchte,so bin ich doch auch mit der Art der Selbstständigkeitder

Gewerbegenossen,welche die Abtheilung will, nicht allenthalben ein-

verstanden.

« Vereinigungenvon Gewerbegenossenzum Gewerbebetrieb unter-

liegennach meinen Wünschenlediglich dem Privatrechte und nicht
einmalgewerbegeselzlichenBeschränkungen;also hier bin, ich der An-

sIchkdes Bekichks zu a- daß sich keine Behörde,kein Gewerberath
einzumischen haben.
»Wasdie Verwaltung von Kassen, also Spar-, Kranken--

Irsdikkgssennnlnngh sO kheikeich allerdings rücksichtlichder Ver-

mfrkuäg
an und sur sich was der Bericht zu b gesagt, daß diese

l- ngheder Betheiligtenist und daß es darüber nur eine Kon-
iwe up Beeschwekdeinstanzgeben muß, welche eben der Gewerbe-

Usthsein wurpes Ich bin aber noch der Ansicht, daß hier die Re-

igteruongVetnnttelkder Gewerbekammern als obere Instanz und
der Jnmsngsverpande,(mäglichstfreier Art), als nächsteVerwal-

tungsbehorde,die Errichtngsolcher Institute anregen und fördern
W·UssesEs Muß CHOkasogen- der Arbeiter in einiger Weise zu
seinem Besten genosngt EVEMWWie ich solches in meiner Gewerbe-
Prdnung St 18 se in Kurze zU zeigen versuchthabe. It)

» »Wennferner unter c der Bericht die Handhabungder Fabrik-

szltzeiund die Aufsicht übel die Reellitåt der Waaren und die

kassgköelchgnden GenossenschnskeIJUNkaOhekgussichtder Gewerbe-
ern überlassenwill, so mochte Ich dlese Thätigkeiten,sowie

R

W .

,

) Die Abtheilungwar ganz dieser Ansicht-doch erkannte sie zu-

HleichldIßdergleicheneinzelne Bestimmungen nicht hier- ihren Platz zu
finden hemm- wv nur die allgemeine Aufzählungder Kompetenzgegew
ständezu geben war- sondern im Bericht über Pensions- Und Unterstütz-
ungskassen. . «

alle, welche die Anwendung eines Gesetzes auf den Einzelnen, die

polizeiliche Beaufsichtigung desselben, die Begründung, die Siche-
rung oder·den Ausweis seines Rechtes zum Zwecke haben, lieber
den ;Gewerbegerichten.anheimgegebensehen’). Dieselben werden zu
Erfüllungdieser Aufgaben Deputazionenaus ihrer Mitte ernennen,
welchedas Gericht repräsentiren.Die Genossenschaftenund die Ge-
werbekammern aber werden besser nur über die Anordnung von

Maaßregelnder obgedachten Art ihre Wünsche,und über dessallsige
Anträgesowie Streitfälle in der Ausübungihre Gutachten zu ge-
ben haben.

Die Administrativjustizsachen endlich deren der Bericht unter

f gedenkt, wenn ihr Grund, die Verbietungsrechte einer Genossen-
schaft gegen eine andere, nicht ganz wegfallen sollte, dürftenmeiner

Ansicht nach weder genossenschaftlichenSchiedsgerichten, noch in

höhererInstanz den Gewerberäthenübertragenwerdens einmal um

deswillen nicht, weil die Gewerberätherein verwaltende und bera-

thende Institute sein sollen,-dann aber auch nicht, weil jene Sachen
vor ihnen keine unparteiischenRichter finden würden "). Auch die

Gewerbegerichtewerden, da der letztgedachteGrund ebenso gegen ihre
Kompetenz spricht und weil die Zuweisung jener Sachen die eng-

zubegrenzende Ausnahmezuständigkeitdieser Gerichte überschreitet-
über diese Streitsachen nicht entscheiden dürfen. Dieselben werden

einem höhernordentlichen Richter, unter Beirath von Sachverstän-
digen und nöthigenfallsEinholung von Gutachten der Gewerbe-

räthe, vorzutragen sein; während Streitigkeiten aus dem Gebiete
der Gewerbepolizei zwischen einzelnen Individuen vor die Gewerbe-

gerichte zu bringen sein möchten.
Was nun aber die Vorschlägedes Berichtes über die Orga-

nisazion der Handels- und Gewerbekammern selbst anlangt, welche
hier nur noch in Rücksichtauf ihre rein verwaltende und ihre In-
teressenvertretende Natur betrachtetwerden, so zeigt sich in jenen
der Wunsch einer möglichstvielseitigen,stufenweisen,ja zentralisirten
Vertretung, aber auch das Gefühl der zu schweren Last von Jn-

stituzionen, welche allen diesen Zwecken entsprechen könnten, für
einen Staat so geringen Umfanges als der unsere ist. Ich kann

nicht leugnen, daß ich fürchte, obs man nicht in dem Wunsche, mit
den beiden projektirten Instituten zu viel zu erreichen, dahin ge-
kommen ist, dieselbenkeinen Zweck vollständigund genügendaus-

füllenzu lassen-
Die beiden Institute, welche der Bericht vorschlägt,sind I)

Gewerberäthe und 2) Handelskammern Von jenen soll
einer in jedem Verwaltungsbezirke, von diesen sieben im Königreiche
Sachsen sein. Iene sollen aus je einem Mitgliede der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer jeder Gewerbegruppeund dazu drei Vertretern

des"Kleinl)andels; diese a) aus je zwei Deputirten jedes in dem der

Handelskammer zuzutheilenden Bezirke vorhandenen Gewerberathes
und b) aus sieben bis neun Vertretern des Großhandels und der

Fabrikazion des Bezirkes gebildet werden. In jenen soll der Vet-

waltungsbeamte regelmäßigesMitglied, der Aktuar der Verwaltungs-
behördeSekretär und eventuell ein bis zwei Gewerbschullehrer mit

berathender Stimme seßhaftseinz in diesen will das Ministerium
Kommissaretheilnehmen lassen dürfen,und die Sekretariatsfunkzio-
nen soll der Sekretär des am Sitze der Handelskammer befindlichen
Gewerbegerichtes,also ein Mitglied des dasigen Bezirksgerichtes,ver-

sehen. Der Gefchäftskreisendlich, was die obgedachteVerwaltung
und Vertretung ihrer Interessen nngeht, soll für jene die Vertre-

tung der gewerblichen Interessen ihres Bezirkes und desfallsige

i) Der Grund zu dieser Zuweisung springt nicht recht ins Auge.

Die Ahtheilung hat sichfür die Tyätigkeitder Gewerbegerichte eine Grenze

gedacht, die überschrittenworden wäre, wenn man ihnen Sachen, die im

öffentlichenRecht ihre Wurzel haben- mit zugewiesenhätte« «

D. R.

W) Der Verfasser hätteRecht- wenn die Administeativtustczsachenge-

WekblichekAkt ihren bisherigen Charakter beibehalten sollten. Aber der

Wunsch geht dahin, alle Jnnungsstreitigkeiteu und sogenannte Verbie-

tungsrechte künftigdurch eine alle Jnnungsartikelaufhebende Gewer-

beordnung auf das Gebiet des reinen öffentlichenRechts, ver reinen

Verwaltung, überzufiihren.Da wird dann nicht nach Rechtstitelm spu-
dern nach Zweckmäßigkeitzu entscheidensein. Doch wie dem auch sei,

so Viel scheint klar, daß man jene Sachen, wie der Verf. will, nicht als

JUstizsachenbehandeln könnte. D, R.
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Berathung und Begutachtung an die Regierung, sei es auf deren

Anfragen oder aus freiem Antriebez für diese die Berathung und

Begutachtung über die wichtigeren kommerziellen, han-
delspolitifchen und industriellen Fragen nicht loh-

ler Natur, welche das Ministerium ihnen vorzulegen verbunden

ist, und die HerbeiführunggleichförmigerGrundsätzeunter den ver-

schiedenenGewerberäthensein. Ihrem materiellem Wesen nach sollen
Fragen für die Gewerberäthe,namentlich der innern Gewerbeverfäs-.
sung und dem Gewerbebetriebe, diejenigenfür die Handelskammern,
namentlich der Handels- und Zollpolitik,dem Transportwesen u.s.w.
angehören.

Meine Vorschlägewaren von den eben kürzlichreferirten in

zwei Punkten Verschieden. Erstens wollte ich für jeden Bezirk eine

Handels- und eine Gewerbekammer,und neben diesen, welche selbst-
ständigdastehen sollten, mindestens einen Regierungsbeamten,wel-

cher sich den Handels- und Gewerbsinteressenausschließlichwidmete;
dann aber wollte ich, daß die Vertreter des Handels und diejenigen
des Gewerbes in der Regel jede für sich berathen sollten.

Die erste Abweichungwünschteich natürlichnur unter An-

nahme weit größererBezirke und einer gleichmäßigenOrganisazion
über ganz Deutschland, welchenfalls sich wohl beide Institute für
jeden Bezirk nöthiggemacht haben würden. Kann ich zu einer

svielgliedrigorganisirten Vertretung für das KönigreichSachsen allein

auch jetzt noch kein Vertrauen gewinnen, so hielt ich es dagegen bei

größerenBezirken jedenfalls für nothwendig, den bedeutenden Han-
dels- und Gewerbsplätzenneben der Vertretung im ganzen Bezirke
eine solche für ihren Platz und dessenbesondere Interessen zu ge-
statten, welche dieselben Rechte und Pflichten der Regierung gegen-
über einnehme, als die Bezirkskammern. Wird einmal die Ver-

tretung der vielgenannten Interessen von dem Staate organisirt,
dann, glaube ich, sollte der Bericht nicht, wie er Seite 19 a. E.

gethan, auf nebenbei zu errichtende Lokalhandelsrätheverweisen. «)
Die Abtheilung mußte entweder ihre Organisazion für genügendbe-

trachten, dann kann sie nicht neue Vertretungen wünschen,wenn

sie diese auch nicht zu hindern vermag, oder sie sieht in der von

ihr geordneten Vertretungnoch eine Lücke, dann muß sie der be-

sondern Vertretung bedeutender Plätzein ihrem Systeme eine Stelle
und damit die Rechte geben, welche sie für deren segensreicheWirk-

samkeit für nöthighält. Jst es nicht zu leugnen, daß großeHan-
dels- oder Gewerbspiätze,namentlich aber Meßplätze,besondere In-
teressenhaben, so mag selbst bei den projektirten kleinen Bezirken
nicht mit Recht die Sondervertretung deshalb zurückgewiefenwer-

den, weil solcher Platz in der Bildung der Bezirkskammerjedesmal
dominiren werde. Denn entweder es trügt dieseAnnahme und die

Sonderinteressen finden nicht genügendeBeachtung, oder dieselbe
tritt ein, dann wird der, namentlich bei den Handelskammern im-

mer noch beträchtlicheLandestheil des Bezirkes neben solchemPlatze
von dessen Sonderinteressen beherrscht und benachtheiligt. Einen

Regierungsbeamtenfür jeden der von mir projektirten Bezirke hielt
ich aber um deswillen für durchaus wünschenswerth,weil ich die

Handels- und Gewerbekammern von jedem Regierungseinflussefrei
wollte, wie ich spätersagen werde, weil aber andrerseits auch die

Regierung sich ein selbstständigesBild von der Lage der Dinge
verschaffenmuß. Wenn dagegen der Bericht den Bezirksbeamten
zum Mitglied der Gewerberäthemachen zu müssenund dadurch
meinen Vorschlag erledigt glaubt, so habe ich dagegen zu erinnern,
daß die Qualifikazionzu einem derartigen Verwaltungsbeamteneine

ganz andere ist, als welche von einem Beamten der Regierung für
Handel und Gewerbe beansprucht werden muß, unddaß auch die

vielfache anderweiteBeschäftigungjenes ihm besondere Sorge um

diese Interessen Nicht gestattet ") Die Nothwendigkeitder Zu-

re) Jst ein Jrrthum Der Verfasser vergißt, daß die Abtheilung
von einer genossenschaftlichenVerfassungaller Gewerbe und des Handels
ausgeht also auch überall Handelsgenotsenschaftenmit Genossenschafts-
räthen (wie z. B. der Leipziger- ChemnitzerHandelsvorstand) voraus-

setzts Auf diese Lokalräthewurde deshalb nur Verwiefen, um zu zeigen-
daß in ihnen bereits erfüllt ist, was der Verfasserwünschte. D. R.

H) Wenn nach der Aussprachedes Verfassers den Gewerberäthen
alle Gewerbepvlizeibefugnisseabgesprochenwerden sollen, dann aller-

dings ist die Mitgliedschaftder Verwaltungsbeamten überflüssig.D«R.
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ziehung des letztern zu den Verhandlungen des Gewerberathesaber
wird dann nicht mehr vorhanden und seine Gegenwart nur noch
nachtheilig sein, wenn man dem Gewerberathe seine Stellung als

berathende, vertretende und leitende Behörderein erhält, ihm aber
nicht zugleich eine«tichtende,(?) Polizeigewalt überträgt.

Die Anforderung endlich, welche ich gestellt habe, daß in der

Regel die Handelskammer und die Gewerbekammer jede für sich be-

rathen solle, diese halte ich sür eine unumgänglichnothwendige, und

daß sie in den Abtheilungsvorschlägengänzlichübergangenist, er-

scheint mir als ein großerNachtheil. «)
«

Der Werth derjenigen Vertretung des Ackerbaues, des Han-
dels und des Gewerbes im Staate, welche unsere Zeit gefordert Und

welche man ihr zugestehenzu müssengeglaubt hat, beruht darauf,
daß man damit diesen Hauptfaktoren des Nazionalwohlstandes bei
der Gesetzgebungund Administrazion eine gleichmäßigeBerücksich-
tigung in allen ihren Theilen, und allen denselben angehörigenJn-
teressenten eine freie Aussprache ihrer Wünsche gewährt. Diesen
Zweck kann aber solche Vertretung nur dann erreichen, einmal,
wenn sie jenen drei Hauptfaktoren eine gleich berechtigte Stimme
zutheilt, wenn sie für diese alle eine vollständigeist und wenn

sie dann die Berathung jeder derselben eine freie und sechst-
ständigesein läßt. Daß es wünschenswerthsein kann und ist,
auch eine gemeinschaftlicheBerathung aller dieser Interessenherbei-
zuführen,damit habe ich,mich in meinen Vorschlägeneinverstanden
erklärt. Solche Vereinigungwird aber immer nur als eine bera-

thende, selten ihr Beschluß,als ein Produkt verschiedener Faktoren,
von Werth sein. «) Es wird daher auch dieseVereinigunghaupt-
sächlichder höhernVertretungsinstanz in einem großenStaate, in
der Regel nicht Bezirksvertretungenangemessen sein. Nöthigerje-
denfalls als diese gemischte, ja die Grundlage aller Vertretung jener
Interessen, wie sie der Staat, um deren Bedürfnissewahrhaft ken-

nen zu lernen und, wie nur dadurch möglich,wahrhaft fördern zu
können,sich schaffen muß, ist die ungemischte ganz freie und selbst-
ständigeVertretung jeder dieser Interessen für sich. Nur wo keine
aufsehenden Gewalten, keine dem Gesammtinteresseentgegenwirkenden
oder doch fremden Theilnehmerin einer Versammlungzugegen sind,
nur da werden sichalle Wünsche,alle Beschwerdenoffen,frei und leiden-

schaftslos äußern,namentlich aber wird nur da allein eine Abstimmung
das wahre Bild des Willens der Mehrheit gleicher oder doch ähnlicher

ii) Der Verfasser beschäftigtsich wesentlich mit Gewerbekammern
und Handelskaminern. Der Bericht kennt einerseis nur Gewerb e-

räthe, welche neben ihrer berathenden Funkzion namentlich die Ge-

werbeoberaussichtim Bezirkeführen und deshalb die Verwaltungsbeam-
ten in sich schließen. Sie haben mit dem Handel nur insofern zu thun,
als letzterer innungsmäßigauftritt und deshalb den anderen Jnnungen
parallel oder gegenüber in Bezug auf Berechtigungen, steht. Nur aus

diesem Grunde sitzen drei Kaufleute (.Kleinhändler) darin. Für die

weiteren, größerenHandelsinteressen sind entweder nur die Lokal-

handelsrätheder Genossenschaftenoder die Handelskammer-Vertreter,und

daß in diesem nach Lage der Sachen der Handelsstand aUth für sichbe-

rathen kann, solches wird durch die Bestimmungen im Bericht nicht aus-

geschlossen D. R.

W) Hier kommt allerdings sehr Viel datan an wie man die Sache
ansieht« Zuzugeben ist- daß die Stimmenzahl nicht immer mit dem Rechte
und der Wahrheit geht, aber eben aus diesem Grunde wird oft in ei-
nem Verein von Persönlichkeiiengemischterund selbst einander gegenüber-
stehender Interessen- wie die Erfahrung lehrt, das Walz-re und Richtige
gegen eine überwiegeUdeMehrzahl zur Geltung gebracht- wozu man

nimmermehr gelangt Wäre-wenn die spezifischen Interessen, ab-

gesondert von einander, ihren Gesichtspunkt ohne Widerspruchzu finden«
aufrecht erhalten könnte . Der Regierung bleibt — könnteman darauf
erwidern — aber immer och die Prüfung, UND die Entscheidung- Aber-
geradeaus gesagt, wir sin nicht gerade geneigt jener Regierungs End-

maaßgabeeine so bede ende Schwerkraft einzuräumenund mit der be-

kannten Floskel «des höhernStandpunktstt alle Einwendungen der Son-

derinteressenzurückzuweisen.Und iU Ver That Wird die Regierung tu-

higek Und sicheka gehen, wenn sie aus einer gemischten Vertretung eine

vereinbarte Ansicht erhält, OW Wenn sie- nach Wahl Maaßgeblich

der Einzelansichtenirgend eine Maaßregeloktrovirt Alles dies ge-

sagt unbeschadet der verfassungsmäßigenStaatsgewalten. D. R.
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Interessendarstellen. Es muß daher, nach meinem Erachten, eben

sowol die Theilnahme von Regierungsbeamten, wie vor Allem das

regelmäßiggemeinsameTagen von Handels- und Gewerbsleuten ver-

miedm werden. Die Theilnahme jener wird den Ausspruch man-

cher Beschwerde,manches der Regierungunbeliebten Wunsches hin-
dern und dagegen manche Leidenschaftanregen und so die ruhige
Berathung störrnz das vereinigte Tagen dieser wird entweder die

einander gegenüberstehendenInteressen feindlich hervortreten lassen,
oder der Klugheit gebieten, Pläne und Wünsche,welche zu kennen
Mk Regiekungsehr wichtig sein muß, vor dem fremden Ohre zu

verschweigen.Die Abstimmung endlich wird durch dieseVermischung-
wie schongesagt, ganz werthlos. Sprach ich daher oben den Wunsch
Ans- daß die Regierung aus ihrem Departement für Handel und

Gewerbe alle aktiven Handel- und Gewerbtreibenden ausschließen

möge- wollte ich ihren Blick von den Parteiansichken feei erhalten,
so möchteich ebenso gern, daß fie andererseits auch den Parteien
Eine freie, selbstständigeAussprache gestatte, um so deren Wünsche
lauter und rein zu empfangen, wie dann zu betrachten. Dieser
Zweck wird auch nicht, wie der Bericht S. 20 sagt, besserdurch
die von der Abtheilung gemachten Organisazionsvorschlägeerreicht
Oder erledigt. Daß man den Gewerberäthengestatten will, Sekzio-
nen für Fabrikgewerbeund Handwerke zu bilden, ist nur ein theil-
weises Zugeständnißder Richtigkeitmeiner Wünsche, ohne dieselbe
doch ganz anzuerkennen,weniger ihr gerecht zu werden. Den Grund

wenigstens, welchen der Bericht für seineOrganisazionsvorschlägean-

sührt, daß im Interesse der Sache eine Berührungund gegenseitige
Abschleifung der—Gegensätzeder verschiedenenInteressen in den Kam-

sfremde Interessen, ist Beamte hat ohne jedes dergleicheneigenes,
Fund es kann also dem Resultate einer Abstimmung ’) dieser
verschiedenenFaktoren kein Gewicht beigelegt werden. Von den, für
die Berathung selbst aus solcherVermengunghervorgehendenNach-
theileif ist eben gesprochenworden. Durch die Beigabe von drei

Mitgliedern des Kleinhandels aber gleichzeitig dem Handel in
den Gewerberätheneine Vertretung geben zu wollen, kann wol nicht
die Meinung der Abtheilung gewesensein; auch nennt der Bericht
im Geschäftskreiseder Gewerbercithenur die Vertretung ge-
werblicher Interessen des Bezirks, nicht die Angelegenheitendes

Handels.
Ob endlich die GewerbercitheGewerbeschullehreran ihren Sitzun-

gen Theil nehmen lassen oder nicht, muß, glaube ich, in ihren
Willen gestellt werden.

Gewährensonach die Gewerbe-rächedem Handel keine, dem

Gewerbe nur eine mangelhafte Vertretung lokaler Interessen, so ent-

sprechen die Handelskammern weder den Anforderungen einer

Vertretung des Handels noch des Gewerbes in irgend welcher Weise.
Selbst wenn die Handelskammern den ihnen von der Abtheilung
vorgeschriebenenZweck erfüllten, bliebe doch in dem Entwurse die

Lücke,daß der Handel, da die Gewerbereithefür ihn keine Sorge
tragen, in seinen lokalen Interessen gar nicht vertreten wäre. Denn
den Handelskammern ist nur die Aufgabe gestellt, über Angelegen-
heiten nicht lokaler Natur zu berathen und zu beschließen")

Aber auch diese ihnen gegebene Aufgabe erfüllendie Handels-
kammern nicht. Schon ihre Zusammensetzungbeweist auch ihre Un-

zweckcnäßigkeit.Dieselben sollen l) aus -je zwei Deputirten jedes
mern sehr zu wünschensei, kann ich nicht anerkennen, denn es han-
sdelt sich hier nicht um gegenseitige Belehrung, sondern um

gemeinsamen Ausspruch der wahren Ansicht je einer

Klasse von Interessen gegenüber der Regierung.*)
Dieses Ziel nun erreichen die projektirtenGewerberätheebenso

wenig als die Handelskammern
Die Gewerberåthe geben den Gewerben eine mangelhafte

Vertretung, für den Handel M) sind sie ohne jeden Werth. Die
Gewerbe sollen aus jeder ihrer Gruppen einen Arbeitgeber und einen

Arbeitnehmer in den Gewerberath wählen. Darnash sollen darin

iebensowol die Handwerke, als die Fabrikgewerbevertreten werden-
und es ist also wol auch die Ansichtdes Berichtes, daß Fabri-
skanten und Faktore Mitgliedersein sollen, freilich werden die Jn-

steressender Fabrikgewerbevon denen der Handwerkerin vieler Weise
abweichen, aber zu der Gesammtvertretungdes ganzen Gewerbes ist-
-die Theilnahme beider Betriebsweisen ebenso nothwendig, als sie je-
denfalls für ihre SonderinteressenAbtheilungen zu getrennter Be-

kakhung und Beschlußfassungbilden müssen.Erfülltsonach der Ge-

WekbeknkhDie eine an ihn zu machende Anforderung, daß er in sei-
nen Mitgliedernallen Betheiligten eine Stelle gebe, so fehlt ihm
doch das zweite Erfordernißeiner guten Vertretung, nämlich,daß
die Berathung eine freie und selbstständigesei. Die Beiordnung des

Bezirksverwaltungsbeaniten,gegen welche ich mich vorher ausgespro-
chen, und die Zuziehung dreier Mitglieder des Kleinhandels stören
Diese Seldstständigkeit""). Der Handel hat vielfache, dem Gewerbe

Hk)Wir glauben allerdings nach voriger Note, daß dies auch geschehen
Wetdes AUS gfgenseitigerBelehrung folgt nach und nach Ausgabe des

schroffen Partekstandpnnkts.Keineswegs ist aber mit dem Verfasser zu
fürchten,daß die Personlichkeitenin gemischter Berathung Scheu tragen
werden, sich offen auszusprechenEine Monate lange Erfahrung im
kleinen Plenum der Kommission-wo alle Jnteressen vertreten waren, hat
uns gezeigt, daß man sich Vlel schärferund entschiedener ausspricht, da
Wo man seinen Gegensatzfindet- als in einem Kreise, indem man über
alles von vorn herein einig ist« D. R.

HJ Der Handel in weiterem Sinne des Worts soll auch, zufolge der

NIHHUfvor. S. gar keine Vertretung im Gewerberathehaben. D. R.
) Von einer Störung der Selbststandigkeit des Gewerberaths

kann dochwol kaum die Rede sein. Die Mitglieder des Kleinhandels
sitzendannals Jnnungsgenossenund stehen den »reingewerblichen"Ge-
nossen nicht schrofferentgegen als sich zum BeispielTischIekUnd Zimmer-
Mann entgegenstehen. Vorausgesetztwird übrigenseine definitive Lösung

in dem der Handelskeimmerzuzutheilenden Bezirke vorhandenen Ge-
werberathes und 2) aus sieben bis neun Vertretern des Großhan-
dels und der Fabrikazion gebildet werden.

Man vermag allerdings nach dieser Bestimmung ein genaues
Zahlenverhåltnißzwischenden Gewerbtreibenden und den Handels-
leuten in diesem Rathe nicht anzugeben; aus der weit größernAn-

,zahl von Gewerbsriithenals Handelskammern aber folgt, daß nach
dem Entwurfe in den meisten Handelskammern mehr als neun Ver-
treter des Gewerbes sitzen werden. M) Auch hier also wird die

werksbetrieb sichmit dem Kleinhandel verbinden. Der Verwaltungsbe-
l amte kann irgend eine Störungin dem Gewerberathnichtbewirken, sondern

wir gestehen, daß wir in diesem verbindenden Gliede des Gewerberaths
mit der Regierung ein gewichtiges Element erblicken. Kann sichdasselbe
einen Einfluß im Rath verschaffen, so verdient es ihn auch, anderer-

seits wird dadurch wenigstens erzielt daß der Beamte die Gewerbe und

ihr Bedürfniß kennen lernt; und diese Erwerbung ist nicht gering an-

zuschlagen. D. R.

if) Der Verfasser übersiehtauch hier, daß die Gewerberäthedes

Entwurfs eben nicht blos berathen sollen. Jnsofern von bloßen bera-

thenden Organen die Rede ist, so kann von einer Abstimmung im

eigentlichen Sinne des Wortes keine Rede sein. Hier tritt die subjektive

Abgabe der Meinungen an deren Stelle, die Regierung wird die Bera-

thungsprotokolle einsehen müssen,um die Gründe einer Minorität mit

auf die Wage legen zu können. D. R.

H) Wir erinnern den Verfasser an die einzelnen Handelsgenossen-
schaften mit ihren Vorständen. D. R.

Mir) Die Zahlen des Entwurfs gingen davon aus- daß man 20 Ge-

werbsbezirkeannahm, wornach in keiner Handelskammer mehr als sechs

Gewerbsräthe sitzenwürden. Aendert sich die eine Zahl, wird sieh auch

die andere ändern müssen. Uebrigens müssenwir bei dieser Gelegenheit
einmal darauf aufmerksam machen, daß der Handel gar keine andern

Wünsche und Bedürfnissehaben kann und soll, als Ackerbau und Ge-,
werbe. Denn die ganze Aufgabe des Handelsist RohstoffenUnd Waaren
durch Ortsveriinderung einen höherenVerkaufspreis zu Verkeihem Er

tritt auf diese Weise als Vermittler zwischen dem Etzfugerund den

Verkänfee auf. Demnach stellt ee sich are innig betheiligtam Wohl
und Wehe von Ackerbau und Gewerben dar- nUk Was diesem nütztskeuek

ihn auch. Der Handel, der auch mit der EinfUhV Von Ruhstoffenfremde
Länder beschäftigt,hat auch fein Interesse als Gegensatz;denn Wenn

Ackerbau und Gewerbe floriren, wird viel konsumirt und der Handel hat
viel herbeizuschaffen. Aus allen Gründen schadet es durchaus nicht-I-

dee gegenwärtignokhobwaiienven großenKonfliktezwischenKleinhandel
und Handwerkerhetrieb.Dann wird aber noch mehr wie ietztder Hand-

wenn speziell das Jnteresse des Handels-inden Personen nicht immer

numerisch gleichmäßigvertreten ist. Er ist durch die Sache selbst Ver-
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.Stimme des Handelsstandes bei jeder Beschlußfassungin der Mi-

norität sein, Und sonach dieser seine Wünscheund Bedürfnissever-
mittels Beschlußfassungniemals an die Regierung bringen können.
Ueberdießläßt der Vorschlag der Abtheilung die Frage ganz unbe-

rücksichtigt,ob mit sieben oder neun Mitgliedernalle Branchen oder

Gruppen des Handels in der Handelskammer vertreten werden kön-

nen, und trifft auch, wenn dies möglichwäre, keine Maaßregeln
für die Wahl, damit nun auch jene Branchen wirklich alle perm-
ten werden. Endlich schließter sogar den Kleinhandel ausdrücklich
Von der Vertretung in der Handelskammeraus.

Wie eine Gewerbekammer jede Gewerbegruppe, aber auch jede
Art des Gewerbebetriebes, den handwerks- wie den fabrikmäßigen,
in sich aufnehmen muß, ebenso muß eine Handelskammer nicht nur

Handelsleute jeder Waarengattung oder Gattungsgruppe, sondern
auch den Kleinhändler nicht weniger als den Großhändlerund·den
Fabrikkaufmann unter seinen Mitgliedern zählen-) Nur eine

Repräsentazionaller dieser mit gleichem Rechte am Handel Theil-
nehmenden Vermag eine vollständigeVertretung des Handels zu ge-

währen. Denn sind auch in diesem, wie in dem gesammten Ge-

werbe viele Sonderinteressen vorhanden, so haben doch alle Handel-
treibenden ein großes gemeinsames an der Blüte des gesammten
Handels. Die Sonderinteressenwerden daher auch hier wieder in

Sekzionen, die gesammten aber nur in einer Versammlung von Be-

theiligten aller Gattungen berathen werden müssen.
Zeigt sich aber hiernach die Vertretung des Handels in der

Handelskammer als eine höchstunvollständigeund von dem Gewerbe

zumeist überstirnmte,so gilt Von der Unselbstständigkeitderselben be-

treffs der Berathung in Gemeinschaft mit den gewerbtreibenden
Mitgliedern und von der Unfreiheit der Verhandlung in Gegenwart
Von Regierungskommissariendas oben Gesagte. Dem Gewerbe ist
aber in den projektirten Handelskammern, bei dieserZusammensetzung-
ebenso wenig eine geeignete Vertretung gegeben.

Es geht aus dem Allen,-glaube ich, der Beweis hervor, er-

stens, daß die Abtheilung einen Fehler machte, indem sie eine staat-
tich organisirte Vertretung von Handel und Gewerbe nicht von einer

dessallsigen Vereinigung mit ganz Deutschlandabhängigmachen
wolltez ferner daß sie fühlte,daß eine vollständigeOrganisazionmeh-
rere Gliederung sordere,welche ein Staat geringern Umfanges nicht
ertragen könnezendlich aber, daß sie dies nicht eingestehen wollte,
und deshalb mit den beiden entworfenen Instituten zu vielerlei zu

erstreben suchte, damit aber die wahre Erfüllungjeder der jenen ge-

stellten Aufgaben vereitelte. Hätte man bis zu einer Vereinbarung
mit Deutschland (wenn auch jetzt noch mit Ausschluß»Oesterreichs)
sich begnügt,die freiwilligenVereinigungenvon Handels- wie Von

Gewerbsleuten zu begünstigenund schon bestehendendergleichen eine

zeitgemäßeUmbildung zu empfehlen, oder hätte man auch, nach
meinem Vorschlage, einstweilen sdie Gewerbegerichtegleichzeitig zu

Gewerberäthengestempelt,vor Allem aber der Regierung anempfoh-
len, diesen Vereinen möglichstesGehörzu schenken,— ich glaube-

man hättebessergethan. M)

treten. Ackerbau und Gewerbe könnenohne Handel nicht bestehen. Ein ganz
Anderes ist es aber, wenn man an eine gewisse Art des Handels denkt,
nämlichan die, welche es sich zum Ziele setzt- Erzeugnisse der auslän-

dischen Gewerbthätigkeit ins Land zu bringen. Dieser Handel
steht allerdings im diametralen Gegensatz zum Landesackerbau und Ge-
werbe. Diesen Handel wollen wir aber gar nicht in Deutsch-
land Vertreten wissen, und wünschen von Herzen, daß er

ganz ausgerottet werden mögel D. R.

ei) Jst zuzugebenund swird jedenfalls bei Bearbeitung des Gesetzes
berücksichtigtwerden. D. R»

H) Wir glauben- daß es unabweislich nöthigist, sich, unerwartet
einer Vereinbarung mit Deutschland— Gott gebe siel — mit der Be-

gründungvon Gewerberätheuund Handelskammern zu beschäftigen,zu-
mal ihre beplante Einrichtung jener Vereinbarungschlechterdings keinen

Eintrag thut. Denn bei aller Einiguug wird doch Sachsen ein in Bezug
auf innere Verwaltung und Rechtspflege abgeschlossenesGanze «bil-
den; Und Handel und Gewerbe find so bedeutend in Sachsen- daß wir

nicht Nach Zahl und Grenze zu fragen haben- Wegen Sachsens Berech-
tigung zur inneren Selbstständigkeit.Begnügeu kouute sich aber weder

die Kommission uoch die Regierung mit den freiwillig zusammentreten-

Wende ich mich nun zur Betrachtung der Vorschlägedes Be-
richtes über Gewerbegerichte, denn von den Handelsgerichten
ist weniger gesagt worden, so hat sich die Abtheilung zunächstdie
beiden Fragen nach dem Charakter und nach der Kompetenzdieser
Gerichte gestellt.

Was die Entscheidungder erstern Frage angeht, so stimme ich
dem Berichte vollkommen bei, wenn er die Gewerbegerichteals Sach-
verständigen-Genossen-und Disziplinengerichteauffaßt. Aus diesem.
Wesen und der nachher zu beleuchtenden Kompetenz rechtfertigt es

sich auch zur Genüge, wenn die Richter eben nur Gewerbtkeihende
sein und, wie die Gleichheit in einem Genossengerichtevkkkangtz auz

allen Arten und Stufen der demselben unterworfenen Gewerberei-.
benden gewähltwerden sollen, darnach aber ein juristischer Beisitzer
nur berathende Stimme haben kann (was ich auch nicht anders-
wie nach dem Berichte S. 5 eine Eingabe behauptet, in meinem

Entwurfe einer Gewerbegerichtsordnung§. 87 vorgeschlagen habe)z
wenn ferner, was der Bericht nur zu wenig ausgesprochen, die

schiedsrichterlicheThätigkeitin dem ganzen Institute die wesentliche,
auch den Urtheilssenat noch durchdringende ist!
«) Dieser Charakter der Gewerbegerichte macht es aber auch

nothwendig, daß, was die Beantwortung der zweitenFrage betrifft,
ihre Kompetenz eine sehr beschränktesein muß. Diese Kompetenz
anlangend, so hat der Bericht zwar das wesentlichsteMerkmal, wel-

ches jede bei den Gewerbegerichtendingpslichtige Sache an sich kra-

gen muß, anerkannt, nämlich,daß sie aus dem Arbeitsverhältnisse-
(Arbeitsvertragist ein zu enger Ausdruck)") entsprungen sei, er hat
auch den Gerichten gleichzeitig eine Zivil- und Polizeistrafgerichtse
barkeit zugewiesen, er hat aber doch, meines Erachtens, in zweierlei

Richtung die Zuständigkeitzu weit ausgedehnt; einmal in der Be-

antwortung der Frage, ob alle Gewerbe ein einziges Gewerbegericht
bilden sollen? und dann durch die Unterordnung der Streitigkeiten
zwischen Prinzipal und Kommis unter den Dingstuhl der Gewerbe-

gerichte «·").
Die Abtheilung hat sich die Frage vorgelegt, ob mit den Be-

strebungen der Neuzeit, alle privilegirten Gerichte zu beseitigen, die

Organisazion von Handels- und Gewerbegerichtennicht im Wider-

spruche stehe? Jst nun die Frage mit dem Berichte zu Vereinen,

so ist sie doch dies nur, wenn man die Kompetenzsolcher Gerichte nicht
weiter ausdehnt, als es die Streitsachen selbst erfordern, und

wenn man so durch das Ausnahmegericht eben nur das zu Ent-

scheidung dieser Sachen einzig geeigneteGericht bildet. Der letztern
Bedingung wird aber das Gewerbegericht in vielen Fällennicht ent-

sprechen, wenn alle Gewerbe Einem Gerichte untergehen werden,
beide Bedingungen aber schließendie StreitigkeitenzwischenCommis
und Prinzipal von den Gewerbegerichtenaus. Wenn mir, was die

Vertheilung der Gewerbe nach ihren wesentlichstenVerschiedenheiten
in mehrere Gewerbegerichteanlangt, welche ich namentlich unter

Berücksichtigungdes Unterschiedes der Fabrik- und der Handwerks-

industrie für nöthiggeachtet, wenn mir, sage ich- der Bekicht darauf
nur erwidert, daß die Zusammenfassung aller Gewerbe dochmög-
lich sei, so leugne ich das nichtz aber nzitsolchem Troste wollte

ich mich in meinen Vorschlägennicht begnugeu, und hätteich selbst
absehen wollen von- der Aufrechthaltung oder dem Untergange des

heilsamen eigenthümlichenCharakters der Gewerbegerichte,so mußte

den Organen. Denn weder die Gewerbvereine noch Handelsvereinein

ihrer erklusiven Zunft-- Meister-, Fabrikanten-, Kaufleute-Aristokratischen
Beschaffenheit können die Gewerberätbeersetzen, fie find, um uns eines

parlamentarischen Ausdruck zu bedienen, — seit dem Mars 1848 —

»unmöglich geworden-C D. R.

ei) Wir möchten,Eingangs dieses ganzen Abschnitts, darauf aus-

merksam machen- daß r. De Meißner doch wol zu wenig in Berück-

sichtigung zieht- wie die aus Gewerbereibenden bestehendeAbtheilung sich

bezüglichder Kompetenzdes Verfahrens u. s—w. absichtlichganz allge-
mein gehalten, und di besondere Ausführng des Gesetzentwurfesder

Regierung Vorbehalten hat. D. R.

H) Warum denn zu eng? Wenn auch nichts besonderes verabredet

worden ist, bleibt das Verhältnißdoch das eines Arbeitsvertrags
D. R.

His) Jst auf ausdrücklicheBedorworiung der betheiligten Kaufleute

geschehen. D« R«
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ich mir dochsagen, daß, wenn der Sammetfabrikant die Wahl habe,
ob er einen gut gekleidetenstudirten Richter, oder einen Hufschmied,
SchUhtnacherund Dachdecker seineStreitsache übergebenwolle, seine
Wahl wol nicht zweifelhaftsein würde»u) Lassen sich aber hun-
dert solcheFälle zusammenstellen,wo sich zeigt, daß eine Verbin-

dung aller Gewerbe in einem Gerichte oft nichts weniger als ein

sachverständigesGericht-ja ein weit ungeeigneteres als das ordent-

liche gewährt- so stillt hier auch die Berechtigung zu einem Aus-

nahme-BerichteWeg« Für die Vereinigung darf man aber den Rath
der Gewerbeverständigenin Köln nicht anführen. Freilich werden

·h1er·-nach der Kabinetsordre von 1830, alle Gewerbe in einem

Gerichte durch 15 Richter vertreten; gegen Bildung von Gewerbe-

«8·VUPPenaber, welche von einem Richter vertreten werden, wie wir

sle dort finden,dürftewohl Manches einzuwenden sein. Eine Ge-

wrsbegruppefaßt nach jener Verordnung unter andern Leimsieder,
Pullen Nadler und Porzellanfabrikanten, eine andere Schiffbauer,
Bildhauer und, vermuthlich als Geistesverwandte, Pflasterer in sich
Unddergl. mehr. Welche Sachkenntniß aber der Leimsiederfür den

Porzellanfabrikantenund der Schiffbauer für den Bildhauer mit zu

Geflchtbringt, dies erhellt von selbst. Der Verbindung der beiden

Prinzipedes Genossen-und des Geschwornengerichtesin den Ge-

werbegerichtenendlich, wodurch die Abtheilung die Vereinigung aller

ewerbe unter einem Gerichte thunlich zu machen glaubt, kann ich
selbstnicht beistimmen, wie ich späterzeigen werde, und vermag
also Auch darin keine Erledigungmeiner Bedenken zu erkennen.

Was aber die in dem Berichte beliebte Unterordnung der Dif-
ferenzen zwischen dem Prinzipal und seinem Kommis unter die

..ewerbegerichteanlangt, so würde auch diese eine ungerechtfertigte
Anwendungeines Ausnahmegerichtes in sich schließenund stände
daher ebenfalls in Widerspruchmit den diesfallsigen Gleichheitsbe-
strebungender Neuzeit. Daß es wünschenswerthist, diese Streit-

snchenschnell entschiedenzu sehen, ist durchaus für solcheAusnahme
keine Rechtfertigung,denn Schnelligkeit wünschtJeder für die Ent-
scheidungseiner Prozesse. Das Verhältnißselbst zwischenPrinzipal
und Kommis, namentlich in zivilrechtlichen Beziehungen, ist kein
ausnahmsweises, dasselbe ist dem Arbeitsverhältnissemit seinen un-

endlichen Wirkungen gar nicht zu vergleichen, und bedarf auch kei-
nes Ausnahmerichters. Eine schnelle Erledigung darf man künftig
für alle Rechtsstreitigkeitenhoffen, aber von dem Ausnahmegericht-
stande der Gewerbegerichtehättedie Abtheilungdie Differenzender

Kommis mit ihren Prinzipalen nicht weniger abweisenmüssen,als

diejenigender Gewerbtreibenden mit ihren Kunden. Mit der Zu-
ruckweisungdieser Sachen ist natürlichauch die Ausschließungvon

Kaufleuten und Kommis als Richtern aus den Gewerbegerichtenzu
verbinden.

,

Was endlichPerBericht noch von allgemeinerenGrundsätzen
sur das Schiedsgerichtausgesprochenhat, so theile ich die Ansichten
Der stlheklungVollkommen-Wenn sie das Schiedsgericht als noth-
WerldlgenDurchgangspvstenfür alle beim Gewerbegerichtzur Ent-
scheidungzU bringende Sachen betrachtet,wenn sie ferner die Wah-
rzmg eines ungeschmälertenVertrauene für das Schiedsgericht wie
sur das ganze Gewerbegerichtbeansprucht; wenn sie weiter will, daß

FreeleMezU getvissenTagen offene Gerichtstellebiete, und wenn

steigzelxxtzäläkliäEinflußdes Schiedsgerichtesdadurch am·höchstenzu
· F-daßdasselbe eine Abtheilung des entscheidenden Ge-

rlchkes Findmcht im gesondekies Institut bicde. Die Absicht aber,
den Glleoem des.Schiedsgerichtesnicht blos das Vertrauen der

GewerbegenossenjmAllgemeinen,sondern für jeden Fall das be-
sonders M Streitendm zu sichern-so· gut dieselbe ist, hat, wie ich

ä) Das ist GeschmacksicheiWir reimen Hufschmiede, Schuhmachee
und Dachdeckeredie wenn sie auch nicht gut gekleidet sind mehr Verstand
habänlals Viele studlm schwarzbelmckkeRichter, und die Genossen werden
gewiß klare, und keine Dummköpfe— wahrscheinlicherweife,auch den

teijerräiiiiietfabrikanten
— nichtwählen,der einemgut g ekxekd eer findt-r-

kenntmcåiterden Vorzug gibt, bei Entscheidungenwo es mehr auf Sach-

kommu
gesunde-n Blick als auf Corpus Juris und Pandekten an-

- is erhwendigkeitspezieller Sachkenntnißmuß man eben
auch nicht Werts-seidenEin technischgewerblichgebixdetekMann ge-
UÜgl-Wie für andere Fälle es

«

aim nur udtrt at
gleichviel was.

genugt, wenn der M st h -

späterzeigen zu können glaube, zum Vorschlagevon Bestimmungen
geführt,welche leicht das Vertrauen überhauptzu dem Gewerbege-
richte untergraben statt erhöhenmöchten.

Gehe ich nun zurBetrachtung der Organisazionder Gewerbe-

gerichtxvselbst übel-,wie«siedie Abtheilung Vorgeschlagen,so soll zu-
nächst-jedeGewerbegruppefür sich aus Arbeitgeber-nund Arbeit-
nehmern eine mit deniilmsangejeder Gruppe im Verhältnißstehende
Anzahl-Richter, und zwar, wie der Bericht wol nicht anders mei-
nen kann, in getrennten Versammlungen der Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer, wählen,(wobei Faktore, Vorkäuferund Verleger der

Hausindustrie zu den Arbeitgebernzählen),desgleichendie Kaufleute
und ihre Kommis; — die Wählbarkeitsoll ein Alter von 21 Jah-
ren, ein dreijährigesBetreiben des Gewerbes und bei dem Arbeiter
ein einjährigesArbeiten in demselben Etablissement(bei dem Ge-

sellen ein einjährigesBetreiben des Gewerbes und eben so langes
Arbeiten in demselben Orte), endlich Fähigkeitzu Ehrenämternvor-

aussetzenz — die Wahl erfolgt auf zwei Jahre, so daß jährlichdie

Hälftewechselt.
In Betreff dieserBestimmungen scheint mir zunächstder Wahl-

modus (den oben ausgesprochenen Wunsch, daß die Kaufleute aus-

geschlossenwerden, übergeheich hier) nicht allen Parteien gleich-
mäßigeRechte zu gewähren.

Die Abtheilung scheint in dem Wesen der Hausindustrie über-
sehen zu haben, daß bei dieserdie Interessender Meister und Gesellen
weit mehr zusammengehen, als diejenigen der Meister und Fabrik-
kaufleute oder Faktore. Wenn sie aber bei derselben Industrieart
die Meister oder nächstenArbeitsherren als Arbeitgeber rechnet
und gleichzeitigmit den Fabrikkaufleuten, Verlegern und Faktoren
wählenläßt,so werden Fabrikkaufleuteniemals, selten Verlegeroder

Faktore in das Gericht gewähltroerden.’«)Die Meister in der
Weberei und Wirkerei z. B., sind nothwendig iin Zahl den Ver-
käufernund Faktoren weit überlegen,sie werden aber, als gegen
die Fabriktaufleute, meist auch gegen die Faktore interessirt, von diesen
Niemand und nur aus ihrer Mitte in das Gewerbegerichtwählen,
darnach aber jene hierin gar nicht vertreten sein. Könnte man die

Betheiligten der Hausindustrie behufs ihrer Vertretung wirklich in

nicht mehr als zwei Klassen theilen, so würde es nach dem Gesagten
dem Vertrauen des Geiverbegerichtes noch weniger schaden, wenn

der Geselle und der Meister, als wenn der Meister und Fabrikant
einen gemeinschaftlichenRepräsentantenwählten.Doch auch solche
Vertretung wäre noch eine mangelhafte. Fordert nun aber eine

wahrhaft gleichmäßigeVertretung der Gewerbe der Hausindnstrie
auch die Theilnahme aller Klassenihrer Angehörigenan dem Gerichte,
nicht weniger der Fabrikkaufleute, als der Faktore oder Verleger,
der Meister und der Gesellen, welche alle zum Theil verschiedene
Interessen haben, so zeigt sich daraus am besten die Schwierigkeit
einer Verbindung aller Gewerbzweigein einem Gerichte.

Endlich scheinen mir die Anforderungen, welche die Abtheilung
an die Wählbarkeitgestellt hat, nicht hinlänglicheGarantien zu bie-

ten. Der Hauptcharakter des Gewerbegerichtesist der schieds-
richterlich e. Ist dieser aber einzig und allein aus das Vertrauen

des Gerichtsunterthanen in den Richter gegründet-s0 dnrs Man

nicht Männern allzufrühen,ja beinahe unreifen Alters die Richter-
stelle übertragen.Mit welchem Vertrauen soll der bejahrte Arbeiter
seine Streitsache, von deren Entscheidung vieelleichtdie Existenzseiner
Familie für eine Woche oder längerabhangt, in die Hand eines

leährigenunbärtigenIünglings legen? Von der Wirksamkeiteines

so jungen Schiedsrichters ist wenig zu erwarten, als entscheidender
Richter, wol gar in letzter Instanz, kann er viel Unheil anrichten—

Verlangte man sonst überall sogenannte gelehrte, gepråsteRichter,

so hat man von deren Nothwendigkeitjetzt in manchen Fällen Mit

ii) Eine Voraussetzung,die sichnicht aus dem Entwurfe rechtferti-

gen läßt. Jn demselben findet sich nirgend wo bestimmt- daß die Mei-

ster der Hausindustrie zu den Arbeitgebern gehörenspjlm Das Gegen-
iheil findet statt und zwar gerade die von Dr. Meißnerangezogene

Hausindustrie (in dessen Wesen die Abtheilung
—- M deren Mitte vier

Angehörigeder Hausindustrie sichbefinden-. T Etwas Übersehenhaben
soll) wird in mehr als zwei Abiheilungen wahlelb Es werden Fabri-
kanten, Kaufleute und Faktoren; Meister; und Gesellenabgesondert für
sichwählen.

·

’
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.Recht abgesehen; man hüte sich aber, diese neuen heilsamen Insti-
tuzlonen dadurch in Miskredit zu bringen, daß man gar keine

Garantien für die intellektuelle und moralische Befähigungdieser
ungelehrten Richter fordert. Was bei-dem gelehrten Richter seine
Studien, seine Prüfung,seine Unabhängigkeitzusicherte, das muß
bei dem ungelehrten Richter ein angemessenes Alter und die nur

darin möglichegereifte Erfahrung und Bethätigungeines braven

Charakters ersetzen.
Scheint mir sonach ein Alter von 30 Jahren das nieidrigste

für ein Mitglied des Gewerbegerichts,so hätte ich wol auch die

an die Arbeiter, namentlich aber die an die Gesellen zur Erlangung
des Richteramtes gemachten Voraussetzungen rücksichtlichder Arbeits-

zeit in demselben Atelier und Orte, und des Betreibens des Ge-

werbes überhauptetwas höhergespannt zu sehen gewünscht.
Endlich stelle ich es dahin, ob die Abtheilung Grund hatte,

von der französischenEinrichtung der dreijährigenDauer des Rich-
teramtes abzugehen, und dafür eine nur zweijährigeanzuordnen.
Daß jährlichnur ein Drittheil der Richter ausschiede, und also
jederzeit mindestens zwei Drittheile der Richter der Geschäftekun-

dig wären, schien mir nur wünschenswerthund einer Neuerung
nicht zu bedürfen.

Jn weiterer Organisazion der Gewerbegerichtehat die Abthei-
lung vorgeschlagen, daß nach Maaßgabedes Wohnorts die Mit-

glieder des Gerichts in Vergleichssenatezu je sechs Nichtern, halb
Arbeitgebernhalb Arbeitnehmern,mit Anweisung besondererBezirke
eingetheilt werden. An einem bestimmten Tage der Woche sollen
je zwei Mitglieder (Arbeitgeberund Arbeitnehmer) unter Vorsitz
des vom Vergleichssenatezu wählendenObmannes oder des Stell-
vertreters offene Vergleichssitzunghalten. Erscheinendie Parteien
nicht freiwillig,welchen letzteren Falles die Kompetenzdes Vergleichs-
fenates sich über den ganzen Bezirk des Gewerbegerichtserstreckt--
so erfolgt erst eine formlose, dann eine förmlicheLadung vor den

Vergleichssenat des engern Bezirks. Der Vergleichssenat kann,
wenn besondere Fachkenntnisse zur Beurtheilung der Sache erfor-
derlich find, diese an einen aus lauter Fachgenossenzu bildenden

Vergleichssenat ver-weisen
Der bei den eben mitgetheiltenOrganisazionsvorschlägenVerfolgte

Plan, den Gerichtsunterthanen den Schiedstichter so nahe zu rücken,
und ihnen damit die friedliche Erledigung ihrer Streitigkeiten so
leicht zu machen als möglich,verdient nicht nur selbst, sondern auch
in der Ausführungsweisedie höchsteAnerkennung. Gelingt es, die

nöthigeAnzahl zu Gerichtsmitgliederngeeigneter Personen zu sin-
den, wie sie der Entwurf erfordert, dann werden solche Schieds-
gerichte den besten Einflußüben. Diese aus allen Orten des Be-

zirkes des GewerbegerichtesgewähltenRichter werden auch die Be-

aufsichtigung über in ihren Bezirke gelegene Ateliers, soweit solche
von dem Hauptgerichteangeordnet werden möchte,wie die dslsguss
der Prud-hommeS-Gerichte- in Frankreich am bestenübernehmen
können.ss) Zwei Bemerkungen nur will ich mir zu diesem Abschnitte
erlauben.

Jst gerade in dem Schiedssenate das Vertrauen in den Rich-
ter die wirksamste Kraft, so muß vor Allem dessenOrganisazion
dahin streben, dieses Vertrauen zu vermehren, und jede Bestim-
mung vermeiden, welche dasselbeverringern könnte. Versteht es sich
nun von selbst, daß zwei streitende Parteien sich ein Schiedsgericht
frei bilden können,mochte auch der Bericht in seinem Entwurfe
aussprechen, daß der Spruch solchen außerordentlichenSchiedsge-
richtes- wie des im Nachbarbezirkeeingesetztenordentlichen, dieselbe
Wirkung für die Parteien haben solle, als derjenige des Schieds-
gerichtes in dem engem Bezirke der Parteien oder des Beklagten
selbst, so hat er doch, glaube ich, den Fehler gemacht, namentlich
iu seiueu Motiven- aber auch im Entwurfe selbst zu viel Mistrauen
in das Gericht vorauszusetzen, und dieses als Grund der den Par-
teien zu gestattenden Wahl eines andern Schiedsgerichtes deutlich

Si) Die Abtbeilung ist nicht der Ansicht gewesen, daß es gerathen
sei, den Gewerbegerichtspersonenjene Beaufsichtigungmit zu übertragen,
weil es für das Vertrauen, das sie als Schiedsrichter beanspruchen müs-
sen- nicht günstigwirkt wenn dieselben Personen im Bezirke auch die

gewerbspolizeiucheAufsichtführen D. R.

zu bezeichnen.Il) Darf kaum im Leben selbst von Mistrauen in
den Richter etwas laut werden, wenn nicht das Genossengericht
seinen Werth verlieren soll, so müssenvor Allem das Gesetzund

seine Motive jede Möglichkeiteines solchen verneinen- wie natür-
lich auch zu verhütensuchen. Entwurf und Motive mußten daher
davon ausgehendaß die Parteien das Schiedsgerichtihres Bezir-
kes als das nachste und im Vertrauen allen anderen gleichstehende
wählenwürden.

Die andere Bemerkung- die ich bezüglichder Schiedsgerichte
machen wollte, bezieht sich auf die Bildung derselben aus zwei oder
drei Richtern. Es ist Sache der Ansichk- ob man es für besser
hält, in dem Schiedsgerichte jedesmal der Verhandlungeinen form-
losen Ausspruch der Richter folgen zu lassen oder nicht. Jm erste-
ren Falle bedarf es, zu sicherer Erlangung einer Majorität,dreier
Richter, im letzteren genügen deren zwei. Jch hatte auf Grund
der guten Erfolge, welche ich von dem dreigliedrigenSchiedssenate
zu Lyon beobachtet, und weil bei dem dort üblichenVerfahren
der Misbrauch bei vielen Gerichten, die Vergleichsversucheselbst bis
auf Kosten des Rechtes zu betreiben, ausgeschlossenwird, endlich
auch in Betracht des höhernVertrauens, welches das Gericht den
Parteien einflößt,wenn es anstatt ein verschiedener-,mehr und-
minderes Nachgebender Parteien anzuetnpsehlen,währenddochnur
ein Rath der das Recht erfüllendesein kann, nur einen Aus-
spruch thut, für die Besetzungder Schiedsgerichtemit drei Rich-
tern gestimmt. Der Bericht hat diesen Vorschlag, ohne meine
Gründe zu widerlegen, verworfen, demungeachtet aber eine Folge
des dreigliedrigen Schiedsgerichtes aus das Verfahren nach seinem-
Vorschlageübertragen.Der Bericht sagt nämlichS. 27: »Das
Resultat (der Verhandlung im Schiedssenate)ist nun entweder eine
wirkliche Vermittelung, in welchem Falle die Parteien acht Tage-
Zeit behalten, sich zu erklären,ob sie die Sache für erledigt halten ;·
tragen sie innerhalb dieser Frist nicht auf Verweisung an das Ge--
richt an, so ist nicht wieder daran zurückzukommen.«Ein solches
Präjudiz dürfte nun aber wol an den Ablauf einer Zeit nur dann
geknüpftwerden, wenn ein bestimmter Ausspruch des Gericht-s-
vorhergeht, wie dies nach meinem Vorschlageder Fall sein sollte.
Der Schiedssenat aus zwei Richtern hat weder die Bestimmung
noch, wegen möglicherMeinungsverschiedenheitder beiden Richter,
immer die Fähigkeit,einen festen Ausspruch zu thunz es würde
also, wenn die Parteien binnen acht Tagen sich nicht gerührthätten,
ohne doch sich wirklich-vereinigt und die Zusagen ausgeführtzu-
haben, jedesmal das Recht des Klägersverloren sein. Wenn nun

der schuldige Theil seine Verbindlichkeit sehr häufigbinnen acht-
Tagen nicht wird abmachen können,so wird der Klägerdurch obige-
Bestimmung genöthigt,um seines Rechtesnicht verlustig zu wer--

den, das ordentliche Gericht jedesmal anzugehen, wenn er die ver-

gleichsweiseErfüllungnicht binnen acht Tagen verlangen kann, wäh-
rend er bei anderen gesetzlichen Bestimmungen recht gern längere
Termine geben würde. Ein Präjudiz auf die nicht rechtzeitige
Anbringung bei dem Urthelssenate setzt daher einen bestimmten
Ausspruch des Schiedsgerichtesvoraus, welcher nach Eintritt des

Präjudizesjederzeitvollstreckt werden kaum

Was endlich noch die Vorschlågedes BekichkesÜber die Ein-

richtung der Urtelssenale des Gewerbegerichtesanlangt, so sollen
dessenSitzungen so oft als möglich iu dem Hauptorte des Bezir-
kes, wo also auch das Sekettukiat seine Stelle hat, gehalten wer-

den. Zu diesen Sitzungeu sollenaus der Liste der gesammtett
Richter je 24 bis 30 unter meoglichsterBerücksichtigungaller Haupt-
gewerbsbranchen, und zur Halfte aus den Arbeitgebern zur andern

aus den Arbeitnehmern, eingeladen werden, von denen dann das

Präsidium für jeden Fall vier Arbeitgeber und vier Arbeitnehmer
als Richter bestimmt. Bei dem Nennen dieser Richter an die

Parteien hat jede erselben das Recht- Vier Richter zU VekWekseU-

ii) Von Mistraue ist keine Rede in den Motiven; im Gegentbeil ist-
(S.26. Z.18. v. u.) ausdrücklichgesagt: »Was das Vertrauen anlangt-
so wird es den Richtern bald gelingen- sichsolchesallgemeinzu erwerben--

Daraus daß den Parteien ein Verwersungsrechteingeräumtworden

ist, folgt die Annahme eines vermutheten Mistrauens in das ganze Ge-

richt keineswegs. Das Recht der Verwerfungdient im Gegentheil gerade

dazu das Vertrauen zum Gericht zu kräftigen. D. R.
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für welche dann andere vier eintreten; Die acht Richter wählen
sich hieraus einen neunten hinzu und bilden so die Iury für den

gegebenen Fall.
Die Abtheilung hat in diesem Urthelssenate etwas den Gewerbe-

gerichten noch durchaus Unbekanntes geschaffen. Die Frage nach
der Zweckmäßigkeitdieser Neuerung vermag ich aber nicht zu beja-

hen. Das Institut der Geschworenenverdient gewißüberall Ein-

führung in Kkimilmlsachemwelche die heiligstenunersetzlichstenGüter
des Menschen vor den Richterstuhl bringen, und man darf denselben
hist das größteVertrauen schenken, weil seine Vertreter nur über

Thakfkngenzu urtheilen haben, und dazu neben Klarheit des Gei-
stes nur UnabhängigkeitUnd volle Rechtlichkeit strenges Erforderniß
ist. Das Verhältniß bei den Gewerbegerichtenist ein ganz anderes.

Die Gegenstände,welche bei ihm, auch bei dem Urthelssenate noch-
Wöglichstnur zur Vergleichung angebracht werden, sind zum großen
Thele in ihrer Einzelheit betrachtet, so unbedeutenden Werthes,
daß eine billigeund schnelle Abmachung für sie das Nothwendigste
ist, Und duß eben deshalb auch ihre rechtliche Entscheidungeinem

Gsnossmgtrichth ohne jeden gelehrten Richter überlassenwerden

durfte. Die Einrichtung des Urthelsgetichtes, wie sie die Abtheilung
Vokglschiagemleidet meines Erachtens erstens daran, daß die Zahl
von 24 bis 30 Richter für die Vorladung zu jeder Sitzung viel

zu beträchtlichist, und dadurch die Reihenfolge den Einzelnenzu
oftmals-Ztrifft, daß ferner die eigene Anschauung der Schnelligkeit,
mit welcher vor den Gewerbegerichten eine große Zahl von Streit-

sachen in einer nicht zu langen Sitzung abgemacht worden, einem

Jeden den Wunsch nach einer so zeittaubenden Neuerung, wie sie
der Bericht vorgeschlagen, und welche die-Geringfügigkeitder meisten
vorkommenden Sachen in keiner Weise rechtfertigt-,gänzlichunter-

drückenmuß, und daß endlich die Erlaubniß,die Richter zum Theil
zu verwerer, wiederum das Vertrauen in die Richter schmälertund

der Natur eines Genossen-und Familiengerichteszuwider ist. Das

Gericht muß, glaube ich, für die ganze Sitzung ein einziges und

sesies sein, und jede Partei hat sich ihm so lange unterzuordnen,
als sie nicht gesetzlichanerkannte Verwerfungsgründegegen ein oder

mehrere Mitglieder vorbringt und bescheinigt, wselchenfallseidas Ge-

richt selbst über die Ausscheidung für den gegebenen Fall entscheidet.
Das Gesetzdarf ohne besondere Gründe das Vertrauen in alle Richter
nicht anders als unerschüttertbetrachten.

Vielleicht ist auch noch diese Annäherungan das Geschwore-
nengericht, welche man den Gewerbegerichtengegeben hat, die Ver-

anlassung gewesen, jede Appellaziongegen Entscheidungendes Ge-

werbegerichtes zu versagen. Ich kann mich mit der Minorität der

Abtheilung dieser Bestimmungnicht anschließen,halte vielmehr in

Strafsacheu immer, in Zivilsachen, unter Annahme einer Appella-
»zioussumme,die Zulasfung der Appellazion für nothwendig und

richtig.
R
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Was zum Schluß die Handelsgerichteanlangt, so sind diese
in dem Entwurfe der Abtheilung nur wenig berücksichtigt,undes
Vfikdsich also auch eine Begutachtung des Berichtes in dieser Be-

zschmjgaus nur einige Worte beschränken.Wie in der Kommis-
sion in Dresdenüberhauptden gewerblichenInteressen weit mehr
Aufmtkksnmkrttals den kommerziellen geschenkt worden ist, auch
der vvklltsmde Bericht- was die Vertretung anlangt, das Gewerbe
besserbedacht zU habenscheint als den Handel, so hat die AbthM
lung die Handelsgektchtenur ais ein Aehnliches in das Schupp-
tau der Gewerbegerichkegenommen und ihnen einen gleichen Weg
mit diesen zu wandeln angewiesen-Hierbei hat man jedoch, glaube
ich; die Natur der Handelsgetichtenichtrichtig beurtheilt.

Die Handelsgerichtesind allerdings Sachverständigen-Gerichte,
wie die Gewerbegerichte,dagegen geht ihnen der den letzteren eigen-
thümlicheCharakter als Genossen-Und Fümiliengerichtegänzlich
ab. sJskanhalte aber diesen Charakter Wedel-' für eine Einbildung
noch sur etwas Unwichtiges. Wol ist dersele M sich etwas rein

Innerliches, er hat aber in der Entstehung Und ZUsAMMsnsttzUng
dieser Gerichteebensoon seinen Grund, als in« der Wirksamkeit
desselbeniekns Erscheinung,wie er andererseits wiederum die Bil-

dung der Gerichtein gewisser Weise vorschreibt und die Wirksam-
keit beschrankt. Die Gewerbegerichtesind entstanden,um die kleinen,

hauptsächlichdem Hause der Gewerbtreibenden angehörendenStrei-

tigkeiten und Ordnungsstörungenzu schlichten,und sie werden aus

Angehörigenaller Klassen nur dieser Familiengruppengebildet; sie
äußern»Iihre Thätigkeitnur im Kreise dieser Häuslichkeiten,sie bil-

den die Familienåttesten,denen diemöguchstfriedliche Schcichtung
durch allgemeines Vertrauen übertragenist, und welchen als solchen
die Disziplinargewalt, wie in vielen Fällendie Sicherung von Ei-

genthums- und anderen-Rechten der Familienglieder zustchkz um

ihren hohen Zweck zu erfüllen,dürfendieseGerichte aber auch einen

zu großenBezirk, eine zu großeVerschiedenheit der Gewerbegruppen
nicht in sich aufnehmen, und ihre Zuständigkeitüberhauptmußeine
beschränktebleiben. Dieser Charakter nun ist den Handelsgetichtm
ganz fremd. Jhre Kompetenz umschließtalle HandelssachenUnd

alle dem Handel angehörigePersonen; das Wesen dieser Sachen
gehört dem regen Treiben der Welt an, und ihre Entscheidung
bestimmt oft über großeGewinne und Verluste. Schnelligkeit und

Billigkeit ist auch hier wie überall wünschenswerth,aber über beiden

steht bei den oft so wichtigen Sachen die gerechte und sachgemäße
Entscheidung. Von einer Disziplinargewalt dieser Gerichte ist an

und für sich nicht die Rede, sie sind auch nicht wesentlich verglei-
chende, sondern entscheidende Gerichte. Mag man auch einen Ver-

gleichsversuch dem Urtheile vorherschicken, mag man das Dienstver-
hiiltniß zwischen Prinzipal und Kommis dem Handelsgerichte mit

unterstellen, das Wesen des Gerichtes in seinem Hauptzwecke wird

dadurch nicht geändert-
Darnach sind aber auch die Handelsgerichtevielfach anders

zu gestalten als die Gewerbegerichte. Ich will, ehe ich schließe,
nur einer Abweichungsolcher Gestaltung gedenken, deren der Bericht
doch wol Erwähnunggethan haben würde, wenn sie im Sinne
der Abtheilung gelegen hätte. Ich meine die in Frankreich sich
mehr und mehr äußerndeNothwendigkeit,bei den wichtigen und

verwickelten Rechtsfragen,welche den Handelsgerichtenzur Entschei-
dung vorgelegt werden, diesen Gerichten einen Juristen nicht nur

als Sekretär, d. h. höchstensals berathendes Mitglied, sondern
als stimmberechtigtenTheilnehmey als-Vorsitzenden beizugeben.

see
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Indem ich diese Bogen veröffentliche,äußereich noch den

Wunsch, daß man sie deuten mag nach dem Sinne aus dem sie
entsprungen. Man hat durch freundliche Berücksichtigungmeiner

Schriften mich anfangen lassen, an der Lösungder in ihnen behan-
delten so wichtigen Fragen mitzuarbeiten; man verdenke es mir

darum auch nicht, wenn meine Feder, mit was immer fürKräftenund

Erfolg, nicht ruht, ehe die Lösungjener Fragen gefunden. Ht)

An die

hohen Kammer-c der Abgeordneten in

Dresden,
Zunächst zur zweiten Kammer.

In den erläuterndenBemerkungen zu dem Budget für das

Iahr 1849, das Einnahme-Budget betreffmd- W Pos. l. Forst-
nulzungen ist gesagt: ,,Sicher würde es entsprechendersein, die

Hölzeraus den Staatsfotsten nur nach ihrem wahren Werthe ab-

zugeben und Unterstützungen,wo sie sich erforderlich machen, nicht·

ti) Wir können zum Schluß nicht umhin, den Ernst und die Tiefe

anzuerkennen, die sich in der Kritik des in Redestebenden ANHANG-Höhe-
richts kund geben, wenn wir auch, ausgehend von anderen Vordersatzem
auf andere Schlußfolgerungenhinauskommen als der geehkkeVerfasser.
Inzwischen wollen wir keineswegs in Abrede stellen, daß Vor »dervollen

Kommission manche seiner Bemerkungen Raum gewinnen Mvgen- und

damit wird gewiß der beabsichtigteZweck erreicht sein. Sollte aber die

Hoffnung dahin gerichtet sein, die demokratische- gleichberechtigteund

vorherrschend gewerbliche Richtung der aufzubaUeUdeUInstitute in eine

mehr exklusive,juristischeUnd kommen-ielehiUEkUszkäUgemso zweifeln
wir an der Erfüllung derselben. Auch-dürfteNeben dem Prinzip des-·

Gleichberechtigungdie möglichsteSelbstbestimmung(Autonomie) dek

Genossenschaftennicht aufgegeben werden. D. Ns



aus dem Standpunkte der Finanzverwaltung zu gewähren.Auch
die den inländischenHammerwerken, durch den ihnen zugebilligten
Erlaß an den HolzpreisenzufließendeUnterstützungsollte eigentlich
nicht auf diesem Wege, sondern direkt, da wo sie aus höheren
Rücksichtensich rechtfertigt, gewährtwerden«

Nun glauben wir ehrerbietigstunterzeichneteBesitzer von erz-
gebirgischenund voigtländischenEisenhüttenwerkenaber zum Oefte-
ren der hohen Staatsregierung nachgewiesenzu haben, daß der foi
genannte Erlaß an den tarmäßigenHolzpreisen seine Rechtfertigung
einmal darin findet, daß die uns zugewiesenenHölzerauf unweg-
samen, stets entfernteren Standorten stehen, als wo andere Holz-
empfängersie erhalten, und dann, daß sie stets weniger gut sind
als die Hölzer,welche sür die Flößeund für die Gemeinden abge-
gebenwerden; demnach also die ermäßigtenPreise nicht außerBer-

hältnißzum wahren Werth der uns vertragsmäßig zu liefern-
den Hölzerstehen. Sich nahe und regelmäßigeKäufer zu erhalten,
liegt ferner augenscheinlichim Interesse der Forstverwaltung. Haupt-
sächlichsind die Eisenwerke, welche jährlich70,000 Klaftern Holz
und Stöcke aus Staatsforsten beziehen und eine Gesammt-Bevöl-
kerung von etwa 10,000 Menschen ernähren,Veranlassunggewe-

sen, daß überhauptdie Hölzereinen Werth im Walde haben, Sie

sind aber nicht allein stets sichere und bereite Käufer, nicht allein

genöthigt,und am Ende leichter, als jeder andere Holzkonsument
befähigt,weniger gute Hölzerzu benutzen,——weil sie verkohlt wer-

den ——— sondern sie sind zugleich bedeutende Käufer von großenPo-
sten, und schon aus diesem letztern Grunde könnten sie wol mit

allem Rechte eine Preisermäßigungin Anspruch nehmen, wenn

überhauptvon einer solchennach dem oben Angesührtendie Rede

sein kann.
Obwol nun auch die ehrerbietigst Unterzeichneten es keinen

Augenblickin Abrede stellen, daß ihnen die Hölzeraus Staatswe-
sten ununigänglichnöthigsind zu- ihrem Betriebe, der ohne diesel-
ben aufhörenmüßte, so können sie doch nimmer anerkennen, daß

hier eine eigentlicheUnterstützungvon fiskalischerSeite stattfinde, denn,
wollte man durch höhereHolzpreisedie Eisenwerke zwingen, ihren
Betrieb einzustellen,so dürften,abgesehenvon allen Leiden,die da-

durch über Einzelne und über die Bevölkerungdes überhauptin
Bezug auf die Ernährungs-BerhältnissezurückgekommenenErzge-
birges verbreitet würden,die Forstnutzungen selbst am Mei-

sten darunter leiden. Es ist uns ein tiesverletzendesGefühl,
Im Februar 1849.

C. L. Neichel,
Goldammer und Co»

Neftler und Breitfeld,
Porft und Michaelis,
Stolle und Richter,
Carl Weigel,
C. F. Salzer-
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uns vor den Kammern als Unterstützungs-Empfängeraufgestellt zu
sehen, währendwir überzeugtsind, daß unser Gewerbe eine hohe
Rücksichtverdient als Nahrungsquelle, welche das Proletariat von

Bezirken fernhält,in denen wahrlich kein Ueberflußan blühenden
Gewekbåwrigmherrscht. Wir gestatten uns daher, den hohen Kam-
mern vorzustellen-daß bestehende Gewerbeeehaimisse,weiche aufdek
BEUUSUUSdkk Staaksspkstm Und drm Bergbau schlechte-things be-

ruhen, jene Benutzung wol als Stütze ihres Betriebs, nicht aber
als Unterstützungvon Seiten des Staats zu betrachten im Stande
sind, unveränderlichder Ansicht, daß es im forstwikkhschafkjichmUnd

nazionalwirthschaftlichenInteresse gewißrichtiger ist, verhiikknißmåßig
billige Preise, bei sicherem, regelmäßigen,großenAbsatz zu stellen,
als direkte Unterstützungfür verarmte Landesgegendenaufzubringen,
wobei wir hier nur noch beiläusigerwähnenund darauf zu geeig-

ineter Zeit zurückkommenwerden, daß das Eisenhüttengewerbein

Abgaben allerlei Art, unter andern in dem Bergzehnten, wieder be-

zahlt, was es vielleicht durch die sogenannte Preisermäßigungnach
dem Voranschlage der Staatseinnahmen zu erhalten scheint. Auf die

Thatsache der dem Werthe entsprechenden Preisbestimmungunserer
Kohlhölzeraus Staatsforsten fußend, fühlenwir uns jedoch durch
die Form der dreijährigenFristen, in welchen die Bewilligungder.

hohen Kammern erfolgt, in Bezug auf den fabrikwirthlichenund

technischen Betrieb unserer Werte in einen Zustand versetzt, der uns,
so zu sagen, nicht leben und nicht sterben läßt, da wir durch die

stete Ungewißheitfür Beziehung unserer Hölzerzu Preisen, die uns

die Aufrechterhaltung unserer Werke allein möglichmachen, verhin-
dert werden, diejenigen Einrichtungen und Vervollkoinmnungenzu

treffen, die uns in den Stand setzen, etwa möglichenWechselfällen
in weiterer Ferne zu begegnen. Um nun aus dieser peinlichen Lage
auf einen freien Standpunkt, im Interesse unserer Arbeiter und des

sächsischenEisenhüttengewerbesim Allgemeinen, zu gelangen, müssen
wir einen Fortbestand der Holzpreise für einen längernZeitraum
dringend wünschen; und richten demnach das ehrerbietigfte Gesnch
an die hohen Kammern, in gleicher Maaße wie wir uns bereits an

das hohe Ministerium der Finanzen und des Innern gewendet haben,
die Holzpreise fiir die Eisenhiittenwerke hinfortan
einen zehnjährigenZeitraum in der bestehenden Weise

u normiren, jedoch aus Gründen, die in der Sacheselbstliegen und nicht als Unterstützung, wobei die

Staatskasse Einbuße erleide.

H. L. Lattermann und Söhne, Morgenröthe,Raucenrranz und TannenbergsthaL
Edler v. Ouerfurth,

C. G. Därffel Söhne,
Schönheideund Wildenthal.
Neidhartsthal.
Unterblauenthal.
Breitenhof

·

Wittigsthal, Erla, Groß-Pöhla,Rittersgrün.
Pfeilhammer.
Oberinittweidaer Hammer.
Rothenhammer.
Schmalzgrube und Mittelschmiedeberg.

Die Agriknltur - Prodnkziorn

Nach langen und reich gesegnetenJahren hat Europa in der

kurzen Zeit eines Lustrums zwei Fehlernten zu bestehen gehabt,
wodurch Viele zu der besorglichenAnnahme verleitet worden sind,
als ob die erzeugendeKraft des Bodens für den Bedarf der ver-

mehrten Brvolksknngnicht.tnehr zureichendund daß daher, abge-
sehen von anderen Vorschlägen,auf die Vermehrung der Agrikul-
turprodukzion der ernstlichsteBedacht zu nehmen sei. Man möchte
indeß zu der Entgegnung berechtigtsein, daß, wenn die gleichmä-
ßigeWiederkehr solchekNokhjnhkein der That vorauszusetzen,dann

auch jede denkbare Maaßregelsvergebensund der Untergang vieler

Millionen nicht abzuwendensei.- . Will man aber von den Eistre-
Mrn sich fern halten, einen ducrchschnittlichenErtrag der Bo-

deenerzeugnissenach wie vor sur das Wahrscheinlicheerachten, so
durften nicht nur jene Befürchtungennngegründet,sondern im Ge-

gentheicdie Besoegnißvor möglicherUeberpredukzivnnicht ganz zu
beseitigensein. Wir haben in dem Dezennium 1820—1830 bei-

spiellos niedrigeGetreidepreiseerlebt. Allerdings war dieseEntwer-

tbung die Folge von DeutschlandstiefsterindustriellerErniedrigung
und es ist kaum anzunehmen, dnß dir seitdem durch dm Zorn-»k-
band sich gehobene und unendlich mehr als damals konsumirende
einheimische Gewerbstand die Preise der Bodenerzeugnissejemals
wieder auf eine so niedrige Stufe herabsinkenlassenwerde- WOgegen
aber auch nicht bestritten werden kann, daß in nguerer Zeit die

Ertragsfähigkeitdes Bodens Ungeheuer erhöhtworden und- wie

eben die Veranlassung zu gegenwärtigerAbhandlung Es zeigt- in

rastlosem Fortschreiten zur Entwickelungimmer größererProdukzions-
kraft begriffen ist. In der That scheintdieRevoluziomwelche der

Herstellungsweiseder in ustriellen ErzeugnisseUm sO Virlfnch ver-

änderte und so großarn Gestactung verliehen bat, mit fast grei-
cher Gewalt jetzt die L dwirthschaft erfassen zu wollen. In in-

dustrieller Beziehung isi die Produkzivzider Consumzion offenbar
vorangeeilt und die dadurch hiksibgedkuckkenPktise nller Mannsnkke
bieten dem Kapital und dem Unternehmungsgeistevorerstnicht mehr
den Reiz großer und schneller Gewinne dar. Daher werfen die
Wissenschaft,die technische Geschicklichkeit,die Kapitaleund die

Spekulazion»sichauf die Verbesserungender Landwirthschast Und
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je mehr dei- Werih der Bodenprodukte in den letzten Jahren ge-

stiegen, um so mehr wier die Tendenz der Unternehmungen auf

möglichstrasche Quantitatsverrnehrungegerichtetsein. Wir haben

gesehen,wie die Kartoffel- bit Runkelrube, der Anbau der Futter-
kräuter im Verein mit den vervollkommneten Maschinen und Dünge-
mitteln den Ertrag der Landwirthschaftso außerordentlicherhöhte-
daß man sich Von der Ueberzeugungnicht zu trennen vermag, es

sei die Plobukzionskraft des deutschen Bodens noch sehr weit von

der Erschöpfungentfernt.

wkkbllchenErzeugnissenschädlichund von krankhaften sozialen Zu-
sianden begleitetsein muß, so greift der Ueberflußund der daraus

folgende Mangel an Absatzder Agrikulturproduktenoch ungleich ver-

derblicherin die Kraft und den Wohlstand des Volkes ein, weil

mit der Preiserniedrigung der heimischen Eerealien auch der Werth
des Grundeigenthumssinkt und weil das Tagelohn,- das Kapital
der arbeitenden Klassen, dadurch herabgesetztund entwerrhet wird

und weil die herabgehenden Taglöhneein unfehlbar sicheresZeichen
des herabgehendenöffentlichenWohlstandes sind. Der tüchtigsteund

sparsamsteLandwirth wird zu Grunde gehen, wenn die erzeugten
Produkte einen Theil ihres Tauschiverthes verlieren und wenn die

Summe der zu begebendenKapital- oder Pachtzinsen mit dem Er-

lknge der Ländereiennicht mehr im Verhältnißsteht. Dergleichen
chisen sind überall und wiederholt da vorgekommen,wo der Acker-

ibaU zu sehr über die Gewerbe vorherrschendist und weniger durch

VerschwendungUnd durch unrazionelleBewirthschaftung, als vielmehr
Durch den Umstand ist ein großerTheil des Adels besitz-und güterlosge-

worden, weil er mit seinem die Staatsgewalt dominirenden Einflussedie

shohe Bedeutung und Unentbehrlichkeit eines blühendenGewerbfleißes
rnichtzu würdigenvermochte und somit selbstdie Veranlassungzur Ent-

swerthung seiner eigenen Besitzungen gab. Es treten aber noch an-

:-dere, sehr berücksichtigungswertheUmständehinzu. Nachdem die

isdentscheGutmüthigkeitAnfangs geneigt war, die Aufhebung der

zenglifchenGetreidezölleals den Ausflußeines weltbürgerlichenWohl-
wollens zu begrüßen,scheint man endlich begriffen zu haben, daß
-durch eben diese Maaßregel die Ausfuhr deutschen Getreides nach
England schwieriger und in nicht fernerZeit unmöglichwerden wird,

ohne deshalb behaupten zu wollen, daß damit eine seindselige Ab-

sicht Englands gegen Deutschland verbunden gewesensei. England
befolgt in der Aufhebung der Getreidezölledas nämlicheSystem,
welches wir in dem vorigenKapitel durchzuführenuns bemühtzes

will dadurch seineGewerbthätigkeitschützenund erhöhen,weil es nur

zU gut weiß, daß von dem Gedeihen seiner Manusakturen auch
wieder die Prosperitcitseiner Landwirthschaftabhängigist. Durch
den Umstand aber, daß mit dem Wegfall einer stets wechselnden
UUV deshalb Unsicheen Zoll-Skala nunmehr der englischeMarkt zum
DePVkamerikanischek M.chl- und Getreide-Vorråthegewähltwerden

wird- dürfteeine weitere Bisorgungsükdie deutscheAgrituctur nicht
sO leicht zU beseitigensein. Die Mißerntedes vorigen Jahres hat
den amerikanischen Getreideproduzentenden Weg nach Europa ge-
zeigt Und es lst nicht Wahrscheinlich, daß sie sich jemals wieder da-
von verdrängenlassen werden. Man darf dabei nicht übersehen,
daß dielvielfachenSchifffahrcs-und Transport-Verbesserunlgendie

Welltheile«einandernäher gerückthaben und daß, sobald die Preis-
YffermbW Feachtkostendeckt, es ziemlich dasselbeist, ob Amerika
Um MJUOzeanOberob es vor unsern Thoren liegt. Jst cs nun

aYchmosllchUSEJedenfalls sehr wünschenswerth,daß eine Ueber-

sUllUnSm den-HBLPTUPWDUFTMnicht zu befürchtensei, so dürften
doeh eben sVWVl.die Bespksaissevor Mangel unbegründetund jede
MaaßkegelöU Gunsten dsrVikmehtten Agrikulturerzeugunghöchst
bedenklichsem- spbacd We Benachtheilfgungder Gewerbe damit
verbunden wird. (H«J«Vodemek’·sBeurtheilungdes Gesetzes: die

Benutzung Ver fließendenWasser betreffend.)

TechnischeKorrespondenz
Bleibt-indem V. Artikel. (S. Nr. 16.)

. .
Was thut jetzt nett-ei

so fragt Ministerv. Arnim in seiner Ansprache an die

auch darauf die ganze richtige Antwort-
Friede im Innern und Macht nach Außeni

Wähne-gibt

Wenn die Ueberprodukzion in den ge-«

Das thut uns noth. Es ist ganz richtig, was der Minister sagt. Aber

das »Wie?l« das sagt er nicht.
Friede im Jnnern herzustellen, noch ietzt diesen Frieden fest zu be-v

gründenist keine Kunst für Den, welchem die Führung eines Staates

anvertraut ist, wenn Er ersten Muth und guten redlichen Willen hat.
Das »Wie?!« ist leicht zü·ergründen.

Jn Velgiem dem halb wollonifchen Lande- regiert ein deutscher
Fürst. Jn Velgien, dem ganz katholischenLande, regiert ein pro-

testantifcher Fürst. Jn Belgien, wo der deutsche Protestant
regiert, find die römischen Jesuiten sicher in Person und Eigenthum-
währendsie aus Rom, wo der römische katholische Papst floh-
auch flüchtenmußten. Von Palermo und Neapel, Von Rom, Ve-

nedig, von Mailand, Wien, Pesth und von vielen andern Orten

her, hört man von der «Permanenzder Unruhen-«. Von Brüssel bek?
— Kein Wort davon.

Solches muß seinen einfach natürlichen faßltchen Grund haben.
Und dieser Grund ist: — »KönigLeopold hat das Regieren gelernt-«

Nun ist es bekannt, daß Karl der Große noch im vorgerückten
Lebensalter das Schreiben lernte. Der großeHeld schämtesich nicht-
»noch spät zu lernen-c

Jch dächte,daß Diejenigen, welche unsere Verhältnisse zu regieren
haben, es eben so machen könnten,wie Leopold von Belgten. Und Die-

jenigen, welche es nicht wissen, wie es Leopold macht, die können es

machen wie Karl der Große, können nach Brüssel reisen nnd Lehre
annehmenl

Die ganze zivilisirte Welt rechnet nach demselben Ein Mal Eins.

Das stolze England welches so vortrefflich rechnen kann- schämtsich
nicht der Arabis chen Ziffern! Das A B C, geht mit geringen Varia-

zionen durch die ganze Welt und die herrlichsten Dichter aller Völker

haben nicht den geringsten Anstand genommen, diese A B C-Errungen-
schaft der frühestenZeit anzuerkennen, und zu nützen. Jst es denn nun

etwas Unerhörteswenn ich sage:
»Was König Leopold macht, das ist faktisch gut. Das sehen wir.

Macht«-sauch sol«
Jst das etwas Schweres? Velgien, das katholische, halb wallo-

nifehe Belgten, Belgien dicht am Heerde der glühendsten Revolu-

zion, Belgien, das Grenzland, Von einem thüringischen Fürsten
regiert, Belgien ist ruhig! Und Thüringennichtl Jch kann nicht an-

ders, ichmuß es aussprechen: »daß unsere Regierer nichts Besseres thun
können,als es so machen, wie Leopold von Belgien.« 63,000 kleinere

Handwerker sind — wenn die Zeitungen Wahrheit berichten, — in Bel-

gien letzthin von der Gewerb esteuer befreit. ZweckmäßigeErspar-
nisse decken den Ausfall. Jch möchtewol den Eindruck sehen, wenn es

in einem Staate von 16 Millionen Einwohnern heute kund würde-

«daß 250,000 kleinere Gewerbetreibende von der Gewerbe-

steuer befreit sind und daß der Ausfall durch Aufhebung vollständig
überflüßigerZwischen-Behörden gedecktseit« Jch möchteden Ein-

druck sehen.
Mit Bleibomben, überhauptmit Bomben- Granaten Und

Kartäts chen ist im Innern nichts zu gründen was Dauer hätte,—-

aber gen Außen, an den Grenzen, an den Küsten, — ja- da sind

Bleibomben, am Orte. Sie werben dottbald nöthig,bald dringend
unentbehrlich sein.
Hörenwir! (Kiel, 12. Febr.)
»Der Waffenstillstand wird von dänischerSeite gekündigtwerden.

Bereits ist ein Seeoffizier mit den nöthigenPapieren über Hamburg
und Ostende nach London abgegangen«Die Kündigungwird um

jeden Preis statt finden, die Dänen werden in Schleswig einrückem
wenn die Deutschen es nicht thätlichverhindern. Uebrigens wird Man

den Krieg nichteben wollen, und gern temporisiren,nur SchleswigWiesen«

Hörenwir Lord Palmerstonl Er eröffnetden Lords des Schaf-Jam-
tes n. A. Folgendes-

»Wenn holsteinische Schiffesich als deutsche deklari-

ren: Diese Deklarazion dürfte nicht geeignet sein, da

dieselben diese Schiffe von den Wirkungen der mitDauemark bestehen-
den Verträgeausschließenund sie gleichwol in keinen anderen Vertrag
einschließenwürde, weil zwischender britischen Krone nnd Deutschland
als solchem kein Vertrag abgeschlossenist- es aUch gegenwärtigfaktisch
keinen Staat Deutschland gibt, mit welchem ein derartiger Vertrag ge-

schlossenwerden könnte.« ec. ec. ec. So Lord Palmerston in ofsizteller

Sprache.
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Gütiger Leser! England erkennt Alles an, was sichzu seinem Vor-

theil gestaltet. England erkennt Nichts an, was mit mathematischer
Gewißheit auf seinen materiellen Nachtheil hinausläuft. Deutschland
muß zerspalten, muß uneins sein, wegen der englischen Baumwollen-

waaren. Deutschland einig?i könnte das Glück der englischen Baum-

wollenstoffe beeinträchtigen.So pflegen Jndividuen wie Nazionen zu

rechnen, welche die Ziffer des Materiellen mit möglichstVielen Nullen

zu vervielfältigen trachten.
echt patriotischen Charakter hochherzigerEngländer haben und man kann

sich doch als hochherzigerpatriotischer Deutscher die Unehre verbitten »an

der Ziffer der englischen Handels- und Industrie-Politik, eine deutsche
Null zu sein!« Das kann man, und Das muß man! s«

Hundert Zentner Blei werden hierbei mit ähnlichemErfolge ver-

mitteln, wie seinerseit die »faule Grete« und ihr »Buchsmeister« die Diffe-
renzen mit den »Jtzenplitzen«und mit »denen von Marienburg-«ausglich.

Jch meine: Hundert Zentner Blei reichen hin, um England,
Rußland und Dänemark zur See gänzlichunschädlichfür uns zu

machen, und weil das Recht der Vertheidigung, — im gesteiger-
ten Grade das Recht der Nothwehr —- ein dem Individuen wie

den Nazionen angebornes Recht, ein im Naturrechte begründetesRecht
ist- so soll man nicht auf moderne Einreden von Kriegs-Usan(;-eund

Flottenbrauch hören,sondern donnernd dies Bleibomben gegen jeden

brutalen Anfall schleudern.
Jch bitte die Leser alle, dahin zu trachten; daß meine «Vleibomben-

Artikel« im Militair bekannt werden. Wenn irgend Etwas im Stande

ist, den Frieden aufrecht zu erhalten und demLande Zeit zur Einigung
in sich selbst zu gönnen, so ist es »dieMacht nach Außen«und diese

»Macht nach Außer-il«wird durch die »Bleibomben« in einem sol-
chen Grade gefördert,daß einige Dutzend kleiner Fahrzeuge im Stande

sind, die kFlotten von England, Rußland und Dänemark, im Falle
er Noth, Meilenweit zu jagen. Wie einst de Ruyter den Besen auf-

zeckthzum Zeichen »daß Er die Meere fege:« so mag man zum Zei-

chen der unerbittlichen Vernichtung, ein ähnlich verständlich Zeichen zu-

nächstan denv Küsten auspflanzen.

»Daß Kapitain Warner vor Tausenden von Zuschauern Einen

Mast zersplittert, Ein Schiff in Grund gebohrt hat« — das ist notorisch.
Notorisch ist auch, »daß Derienige, welcher Ein Schiff versenken, Einen

Mast zersplittern konnte, Hunderte solcher zersplittern und in Grund boh-
ren kann.« Notorisch ist die furchtbare Wirkung der Bleibomben.

Die »Bleibomben« werden weltgestaltend sein; sie haben eine pro-

videnzielleBestimmung, wie das Schießpulver und seine Konsequenzen-
solche hatten. Die Bleibomben werden größereWunder thun, als

sämmtlicheKriegsflotten zusammengenommen. Du wirst sagen, gütiger

Man kann allen Respekt vor dem nobeln
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Leser, daß sich auch die Kriegsschiffe der Bleibomben bedienen

können, und daß es denn beim alten Uebergewichteder Orlog’s bleibt.
Jst nicht richtig, diese Meinung. Ein Kriegsschiff alter Art mit Sklaven

auf Reihen von Ruderbänken,ohne Pulver und Geschützt-vermag gegen
eine Küsten-Bauern von 48 Pfündern — gar Nichts! Und die stolzeste
Kriegsflotte mit 96 Pfündern vermag gegen eine Küsten-Batteriewelche-
»Bleibo1nben« schießt-

— ebenfalls gar Nichts! Meine Schuld oder
mein Verdienst ift es nicht- daß es so ist. Aber es ist so. Derienige
Staatsmann welcher die »Bleibomben« in die Waagschaale des.

Friedens oder des Krieges legt, der wird s iegen. Und wenn unsere-
Staatsmänner nicht die Energie haben- solches zu thun, so bedanke ich-
mich für solche Rath- und Thailofigkeit. Jch kann nicht anders, ich
muß es rundheraus sagen: »daß es unerhörtwäre, wenn unser bedräng-
tes Vaterland hilflos bliebe an seinen bedrängtenKüsten. Nicht Deutsch-
land hat den furchtbaren zündenten Funken zur Revoluzions-Explosion
gelegt. Nicht Deutschland. »Wer in Sizilien —- möglichmit Rück-

sicht auf die Schwefelfrage — und wer in Paris, — möglichmit
Rücksichtauf die spanischen Heirathen, — Holz zum Feuer ge-

schürthat« das ist ja bekannt. Jch verlange nicht, daß Deutschland
auf die »Bleibomben« pochen soll, aber ich erwarte- »daß es seine
Küstenzunächst«und nicht minder »daß es seine Interessen schätzenwird.«-

August Nost.

TechnischeMuster-trug
Ursache des Zerplatzens von Dampfkeffeln. Viele sind

der Ansicht, daß das Einpumpen von

kaltem Wasser in den Kessel unter ge-
wissenUmständendessenZerplatzung zur

Folgehabe, und daß diese Ursache mehr
Ungluck stifte, als man gemeinlich an-

nimmt. Zumal ist das Einpumpen von

kaltem Wasser nachtheilig, wenn durch
irgend einen unglücklichenUmstand die
Seitenroandedes Kessels überheiztwer-:

den (gluhend sind). Um nun die Ein-
wirkung des»kalten Wassers auf den
Kessel unschadlich zu machen, schlägt

« , , ,

ein gewisserBowmann vor, bei den-,
ieni en zplindrifchen Kesseln mit innerem Feuerrohr, wie sie ietzt vielfach
In

,
ebrauch sind, auf jenes Feuerrohr, und zwar im Jnnern des Kessels-

zwei gerundete Blechstückeder Länge nach aufnieien zu lassen, und nun,
das Kaltwasser-Rohr unterhalb jener Blechstucke einzumünden, so daß
das zufließendeWasser das bereits erhitzte Wasser hinauswirft, indem
es an dessen Stelle tritt, um aufs Neue ube»rdem Feuerrohreerhitzt zu
werden. Auf dieseWeise wird iede»irgendmogliche Beruhrung von kal-
tem Wasser mit den heißenKesselwanden vermieden.

Allgemeiner Inzeigeix
[12-—13] Unter der Presse befindet sich Und wird im Selbst-Verlage des Verfassers erscheinen-

Wie Altramarin-eilabrika3inn.
ihrem gegenwärtigen technischen Standpunkte.

A n le i tu n g
für Chemiker argFarbenfabrikanten

o n

Hippel
Eisenbahn-Beamter in Cassel.

Mit 14 Zeichnungen. — Preis 25 Thie.
cBuchhandlungen erhalten bei Parthie-Bezüg·enund Einsendung der Beträge 10 Proz. Ra"batt.)

Der Verfasser hat sich frühermehrere Jahre mit der Darstellung des Ultramarins beschäf-
tigt und auch die Einrichtung EIUEIZFabrik für diesen Artikel veranlaßt, inwelchersich das von

ihm in dem obigen Werkchen beschriebene Fabrikazionsverfahren nach mehrjahrigen Erfahrungen
ausgebildet hat. Dieses Verfahren ZUUFzur Zeit als-das einfachste, sichcrste und lukratioste be-
trachtet werden, und ist auch LUSTIGE-»Welchesgegenwärtig in den renomirtesten Fabriken
Deutschlands mit mehr oder weniger Modifikazion sich in Anwendung befindet.

Caffel, im Februar 1849.

Verlag von Robert Bamberg. Leipzig und Cheiiiirit3.

Bei Robert Bamberg in Leipzigist er-

schienen und in allen-BuchhaUdIUNgetIzu haben-

Der «idollkoiriine11e

Kolorist und Färber.
Ciu praktisches Hand-»ich

M HEUSVTUMIund der efürder-eiauf Wollt-,Seid-,
Halbwolly Baumwolle und Leinwand- so wie gründ-
lkcheBeschreibungder cfarbmatcriutittl Und der beim

FAUST-tustnorkomiiieiidtn chethchknElemente,
Zinsen,Bänken nnd ZEIle «

Mit Benutzung des 1846 in Pakls erschienenen
und von der soc-ists dsEncourngemOM Als Preis-

schtift gekrönten Werkes: like-alleineoisique ei

pmzzque de Ums-Pensionden »Mus-
pnr J. Perlen-.

Bearbeitet und mit eigenenErfahrungen
bereichert.
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